18. JUNI 1996 - Königlicher Erlass über den Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung und im Bereich der Postdienste
(offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 15. April 1998)
Konsolidierung
Die vorliegende Konsolidierung enthält die Abänderungen, die vorgenommen worden sind durch:
- das Gesetz vom 21. März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter öffentlicher Wirtschaftsunternehmen (Belgisches Staatsblatt vom 9. Januar 2013), 

- den Königlichen Erlass vom 17. März 1999 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 18. Juni 1996 über den Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für bestimmte Bau‑, Liefer‑ und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Wasser‑, Energie‑ und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 18. Januar 2000),
- den Ministeriellen Erlass vom 8. Februar 2000 zur Anpassung der Beträge im Königlichen Erlass vom 18. Juni 1996 über den Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für bestimmte Bau‑, Liefer‑ und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Wasser‑, Energie‑ und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 1. Juni 2000),

- den Ministeriellen Erlass vom 4. Dezember 2001 zur Anpassung der Beträge im Königlichen Erlass vom 18. Juni 1996 über den Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für bestimmte Bau‑, Liefer‑ und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Wasser‑, Energie‑ und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 12. Juli 2002),
- den Königlichen Erlass vom 22. April 2002 zur Abänderung bestimmter Königlicher Erlasse zur Ausführung des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau‑, Liefer‑ und Dienstleistungsaufträge (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 24. Dezember 2002),
- den Ministeriellen Erlass vom 17. Dezember 2003 zur Anpassung einiger Beträge im Königlichen Erlass vom 18. Juni 1996 über den Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für bestimmte Bau‑, Liefer‑ und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Wasser‑, Energie‑ und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 31. März 2004),
- den Königlichen Erlass vom 18. Februar 2004 zur Abänderung einiger Königlicher Erlasse zur Ausführung des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau‑, Liefer‑ und Dienstleistungsaufträge in Bezug auf das Verbot der Teilnahme an bestimmten Aufträgen und die Einführung von elektronischen Mitteln (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 1. Juli 2004),

- den Königlichen Erlass vom 20. Juli 2005 zur Abänderung von drei Königlichen Erlassen zur Ausführung des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau‑, Liefer‑ und Dienstleistungsaufträge (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 13. April 2006),

- den Ministeriellen Erlass vom 20. Dezember 2005 zur Anpassung einiger Beträge im Königlichen Erlass vom 18. Juni 1996 über den Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für bestimmte Bau‑, Liefer‑ und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Wasser‑, Energie‑ und Verkehrsversorgung und im Bereich der Postdienste (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 15. Juni 2006),

- den Königlichen Erlass vom 12. Januar 2006 zur Einführung neuer Bekanntmachungsmuster und zur Abänderung dreier Königlicher Erlasse zur Ausführung des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 14. September 2006),
- den Königlichen Erlass vom 23. November 2007 zur Abänderung des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge und einiger Königlicher Erlasse zur Ausführung dieses Gesetzes (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 15. Juli 2008),

- den Ministeriellen Erlass vom 17. Dezember 2007 zur Anpassung einiger Beträge im Königlichen Erlass vom 18. Juni 1996 über den Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung und im Bereich der Postdienste (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 27. Februar 2008),

- den Königlichen Erlass vom 31. Juli 2008 zur Abänderung einiger Königlicher Erlasse zur Ausführung des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 24. Oktober 2008),
- den Königlichen Erlass vom 29. September 2009 zur Abänderung des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge und verschiedener Königlicher Erlasse zur Ausführung dieses Gesetzes (Belgisches Staatsblatt vom 21. März 2011),
- den Königlichen Erlass vom 10. Februar 2010 zur Abänderung verschiedener Königlicher Erlasse zur Ausführung des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge (Belgisches Staatsblatt vom 21. März 2011),
- das Gesetz vom 13. April 2019 zur Abänderung des Gesetzes vom 21. März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter öffentlicher Wirtschaftsunternehmen im Hinblick auf die Änderung des Gesellschaftsnamens des autonomen öffentlichen Unternehmens "Belgocontrol" in "skeyes" (Belgisches Staatsblatt vom 22. März 2022).

Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. 

18. JUNI 1996 - Königlicher Erlass über den Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung [und im Bereich der Postdienste]

[Überschrift abgeändert durch Art. 19 des K.E. vom 20. Juli 2005 (B.S. vom 22. August 2005)]
TITEL I - Durch privatrechtliche Personen vergebene Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge
KAPITEL 1 - Anwendungsbereich und allgemeine Bestimmungen
Artikel 1 - Die Bestimmungen der Titel I und II finden Anwendung auf die in Artikel 47 § 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau‑, Liefer‑ und Dienstleistungsaufträge - nachstehend das Gesetz genannt - erwähnten Auftraggeber, insbesondere auf die in Anlage 1 zum vorliegenden Erlass unter Buchstabe A erwähnten Auftraggeber.

Art. 2 - § 1 - Die in Artikel 47 des Gesetzes erwähnten geschätzten Werte der Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge belaufen sich ohne Mehrwertsteuer für Bauaufträge auf mindestens [5.150.000 EUR] [und für Liefer- und Dienstleistungsaufträge auf mindestens [412.000 EUR]].

Diese Werte und die in den Artikeln 3 § 5, 6 und 31 erwähnten Werte werden vom Premierminister gemäß den [in Artikel 69 der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsver​sorgung sowie der Postdienste] vorgesehenen zweijährlichen Überprüfungen angepasst.

§ 2 - Auf Dienstleistungsaufträge im Sinne von Anlage 2 Buchstabe B zum Gesetz finden nur die Artikel 12, 20 und 21 des vorliegenden Erlasses Anwendung.

[Art. 2 § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 1 Nr. 2 des K.E. vom 17. März 1999 (B.S. vom 26. März 1999), Art. 1 des M.E. vom 8. Februar 2000 (B.S. vom 15. Februar 2000), Art. 1 des M.E. vom 4. Dezember 2001 (B.S. vom 19. Dezember 2001), Art. 20 des K.E. vom 20. Juli 2005 (B.S. vom 22. August 2005), Art. 1 des M.E. vom 20. Dezember 2005 (B.S. vom 23. Dezember 2005) und Art. 1 des M.E. vom 17. Dezember 2007 (B.S. vom 20. Dezember 2007); § 1 Abs. 2 abgeändert durch Art. 1 Nr. 3 des K.E. vom 17. März 1999 (B.S. vom 26. März 1999) und Art. 67 des K.E. vom 10. Februar 2010 (B.S. vom 16. Februar 2010)]


Art. 3 - § 1 - Die Berechnung des Wertes eines Bauauftrags muss auf dem geschätzten Gesamtwert des Bauwerkes, einschließlich des Wertes neuer Bauarbeiten, die bei Anwendung von Artikel 59 § 2 Nr. 3 des Gesetzes in der Wiederholung gleichartiger Bauwerke bestehen, beruhen.

Ein Bauwerk ist das Ergebnis einer Gesamtheit von Hoch- oder Tiefbauarbeiten, das seinem Wesen nach eine wirtschaftliche und technische Funktion erfüllen soll.

Bei dieser Berechnung ist ebenfalls der Gesamtwert der Lieferungen oder Dienstleistungen zu berücksichtigen, die für die Ausführung der Arbeiten erforderlich sind und dem Unternehmer vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

§ 2 - Bei Lieferaufträgen in Form von Miete, Pacht, Mietkauf oder Leasing errechnet sich der geschätzte Wert: 

1. bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit höchstens zwölf Monaten Laufzeit aufgrund des geschätzten Gesamtwertes für die gesamte Laufzeit des Auftrags oder bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten aufgrund des Gesamtwertes, einschließlich des geschätzten Restwerts,

2. bei unbefristeten Aufträgen oder bei unbestimmter Auftragsdauer aufgrund des voraussichtlichen Gesamtbetrags der während der ersten vier Jahre zu leistenden Zahlungen.

Werden in einem Lieferauftrag Optionsrechte vorgesehen, so ist der Auftragswert aufgrund des größtmöglichen Umfangs von Ankauf, Miete, Pacht, Mietkauf oder Leasing unter Einbeziehung der Optionsrechte zu berechnen.

Handelt es sich um Lieferungen für einen bestimmten Zeitraum mittels einer Reihe von an einen oder an mehrere Lieferanten zu vergebenden Aufträgen oder von Daueraufträgen, so wird der Auftragswert berechnet:

1. entweder aufgrund des nach Möglichkeit zur Berücksichtigung voraussichtlicher Änderungen bei Mengen oder Kosten während der folgenden zwölf Monate zu berichtigenden Gesamtwertes der Aufträge, die während des vorangegangenen Haushaltsjahrs oder der vorangegangenen zwölf Monate vergeben worden sind und ähnliche Merkmale aufweisen, 

2. oder aufgrund des geschätzten kumulierten Wertes der Aufträge, die in den zwölf Monaten nach Erteilung des ersten Auftrags beziehungsweise - bei Laufzeiten von mehr als zwölf Monaten - während der gesamten Auftragsdauer zu vergeben sind.

§ 3 - Bei der Berechnung des geschätzten Wertes eines Dienstleistungsauftrags ist die Gesamtvergütung des Dienstleistungserbringers zu berücksichtigen.


Bei der Berechnung des geschätzten Wertes von Finanzdienstleistungen sind folgende Beträge zu berücksichtigen:

- [bei Versicherungsdienstleistungen die Versicherungsprämie und andere vergleich​bare Vergütungen,]
- bei Bankdienstleistungen und anderen Finanzdienstleistungen die Gebühren, Provisionen, Zinsen und andere vergleichbare Vergütungen,

- [bei Planungsdienstleistungen die Gebühren oder Provisionen und andere vergleich​bare Vergütungen.]
Bei Dienstleistungsaufträgen ohne Angabe eines Gesamtpreises errechnet sich der geschätzte Wert:

1. bei befristeten Aufträgen mit höchstens achtundvierzig Monaten Laufzeit aufgrund des Gesamtwertes der Aufträge für ihre gesamte Laufzeit,

2. bei unbefristeten Aufträgen oder Aufträgen mit einer Laufzeit von mehr als achtundvierzig Monaten aufgrund des mit achtundvierzig multiplizierten Monatswertes.

Werden in einem Dienstleistungsauftrag Optionsrechte vorgesehen, so ist der Auftragswert aufgrund des größtmöglichen Umfangs von Ankauf, Miete, Pacht, Mietkauf oder Leasing unter Einbeziehung der Optionsrechte zu berechnen.

Handelt es sich um Dienstleistungen für einen bestimmten Zeitraum mittels einer Reihe von an einen oder an mehrere Dienstleistungserbringer zu vergebenden Aufträgen oder von Daueraufträgen, so wird der Auftragswert berechnet:

- entweder aufgrund des nach Möglichkeit zur Berücksichtigung voraussichtlicher Änderungen bei Mengen oder Kosten während der folgenden zwölf Monate zu berichtigenden Gesamtwertes der Aufträge, die während des vorangegangenen Haushaltsjahrs oder der vorangegangenen zwölf Monate vergeben worden sind und ähnliche Merkmale aufweisen, 

- oder aufgrund des geschätzten kumulierten Wertes der Aufträge, die in den zwölf Monaten nach Erteilung des ersten Auftrags beziehungsweise - bei Laufzeiten von mehr als zwölf Monaten - während der gesamten Auftragsdauer zu vergeben sind.

Aufträge, deren Gegenstand die in Anlage 2 zum Gesetz unter Buchstabe A und in Anlage 2 unter Buchstabe B erwähnten Dienstleistungen sind, werden gemäß dem vorliegenden Erlass vergeben, wenn der Wert der in Anlage 2 unter Buchstabe A erwähnten Dienstleistungen größer ist als derjenige der in Anlage 2 unter Buchstabe B erwähnten Dienstleistungen.

[Wenn ein Auftrag Lieferungen und Dienstleistungen zum Zweck hat, wird er gemäß vorliegen​dem Titel vergeben, insofern der Wert der Dienstleistungen den Wert der Lieferungen übersteigt.


Wenn ein Auftrag Dienstleistungen zum Zweck hat und Arbeitsleistungen im Vergleich zum Hauptzweck des Auftrags nur nebensächlicher Art sind, wird er gemäß vorliegendem Titel vergeben.]

§ 4 - Der Wert einer Rahmenübereinkunft wird auf der Grundlage des geschätzten Höchstwertes aller für diesen Zeitraum geplanten Aufträge berechnet.


[§ 4bis - Bei der Berechnung des geschätzten Wertes werden eventuelle Optionen und etwaige Auftragsverlängerungen berücksichtigt. Bei einem Projektwettbewerb werden ebenfalls Preisgelder und Zahlungen an die Teilnehmer berücksichtigt.]

§ 5 - Sind mehrere Lose vorgesehen, wird ihr geschätzter kumulierter Wert berücksichtigt, um zu bestimmen, ob der in Artikel 2 vorgesehene Betrag erreicht worden ist. Ist dieser erreicht worden, gelten die Bestimmungen des Erlasses für alle Lose außer, bei einer Abweichung durch den Auftraggeber, bei Bauaufträgen für Lose, deren geschätzter Einzelwert unter [1.000.000 EUR] ohne Mehrwertsteuer liegt, insofern ihr kumulierter Gesamtwert jedoch zwanzig Prozent des kumulierten Gesamtwertes aller Lose nicht übersteigt.

§ 6 - Es dürfen keine Bauaufträge oder Bauwerke aufgeteilt werden und es dürfen keine besonderen Rechnungsverfahren angewandt werden in der Absicht, sie der Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Erlasses zu entziehen.

§ 7 - Der Wert der Waren oder Dienstleistungen, die für die Ausführung eines Bauauftrags nicht erforderlich sind, darf nicht zum Wert dieses Bauauftrags hinzugefügt werden mit der Folge, dass die Beschaffung dieser Waren oder Dienstleistungen dem Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft entzogen wird.

[Art. 3 § 3 Abs. 2 erster Gedankenstrich ersetzt durch Art. 115 Nr. 1 Buchstabe a) des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 3 Abs. 2 dritter Gedankenstrich ersetzt durch Art. 115 Nr. 1 Buchstabe b) des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 3 Abs. 7 und 8 eingefügt durch Art. 23 des K.E. vom 31. Juli 2008 (B.S. vom 18. August 2008); § 4bis eingefügt durch Art. 115 Nr. 2 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 5 abgeändert durch Art. 2 des K.E. vom 17. März 1999 (B.S. vom 26. März 1999), Art. 2 des M.E. vom 8. Februar 2000 (B.S. vom 15. Februar 2000) und Art. 2 des M.E. vom 4. Dezember 2001 (B.S. vom 19. Dezember 2001)]
Art. 4 - Die Bestimmungen des Gesetzes finden keine Anwendung auf die in Artikel 52 des Gesetzes erwähnte Nutzung geographisch abgegrenzter Gebiete, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Bedarf es einer Genehmigung zur Nutzung eines solchen geographisch abgegrenzten Gebiets, so steht es anderen Personen frei, ebenfalls eine solche Genehmigung zu den gleichen Bedingungen zu beantragen, denen die Auftraggeber unterliegen.


2. Die technische und finanzielle Leistungsfähigkeit, die für die Ausübung besonderer Tätigkeiten erforderlich ist, wird festgelegt, bevor die Qualifikationen der Bewerber für eine derartige Genehmigung beurteilt werden.

3. Die Genehmigung zur Ausübung dieser Tätigkeiten wird anhand objektiver Kriterien erteilt, die sich auf die zur Durchführung der Suche oder der Gewinnung vorgesehenen Mittel beziehen. Diese Kriterien werden festgelegt und veröffentlicht, bevor die Anträge auf Genehmigung eingereicht werden, und sie sind in nichtdiskriminierender Weise anzuwenden.

4. Alle Bedingungen und Auflagen für die Ausübung oder die Aufgabe der Tätigkeit, einschließlich der Bestimmungen über die mit der Ausübung, den Abgaben und der Beteiligung am Ka​pi​tal oder am Einkommen verbundenen Verpflichtungen, werden festgelegt und zur Verfügung gestellt, bevor die Anträge auf Genehmigung eingereicht werden, und sie sind in nicht​dis​kri​mi​nierender Weise anzuwenden. Eine Änderung dieser Bedingungen und Auflagen muss für alle betreffenden Personen gelten beziehungsweise in nichtdiskriminierender Weise vor​ge​nom​men werden. Die mit der Durchführung der Suche oder der Gewinnung verbundenen Ver​pflich​tungen brauchen jedoch erst unmittelbar vor der Erteilung der Genehmigung festgelegt zu werden.

5. Den betreffenden Personen wird - außer auf Verlangen zuständiger Behörden und ausschließlich im Hinblick auf die in Artikel 36 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft erwähnten Ziele - weder durch ein Gesetz, eine Verordnung oder eine Verwaltungsbestimmung noch durch eine Vereinbarung oder Absprache zur Auflage gemacht, Angaben über die künftigen oder derzeitigen Quellen für ihre Käufe zu machen.

6. In den Bedingungen für die Genehmigung zur Nutzung eines solchen geographisch abgegrenzten Gebiets muss vorgeschrieben sein, dass:

a) der Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der wettbewerbsorientierten Auftragsvergabe bei Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, die vom Betreiber zu vergeben sind, insbesondere hinsichtlich der den Unternehmen zur Verfügung gestellten Auskünfte über seine Absichten einer Auftragsvergabe zu beachten ist,

b) der Europäischen Kommission gemäß den vom Premierminister festgelegten Modalitäten Auskunft über die Vergabe der Aufträge zu erteilen ist.

7. Die Europäische Kommission hat eine mit Gründen versehene Entscheidung getroffen, mit der die Nichtanwendung des Gesetzes im Anschluss an einen Antrag der Föderalbehörden möglich wird. Dieser Antrag umfasst die Mitteilung aller Gesetzes-, Verordnungs- und Verwaltungsbestimmungen, Vereinbarungen oder Absprachen in Bezug auf die Beachtung der im vorliegenden Artikel erwähnten Bedingungen.

Art. 5 - § 1 - Auf eine vor dem 1. Januar 1993 erteilte Einzelkonzession beziehungsweise -erlaubnis wird Artikel 4 Nr. 1, 2 und 3 nicht angewandt, wenn es zu diesem Zeitpunkt anderen Personen freigestellt ist, ohne Diskriminierung und nach objektiven Kriterien eine solche Erlaubnis zu beantragen. Artikel 4 Nr. 4 findet keine Anwendung, wenn die Bedingungen und Auflagen vor dem oben erwähnten Datum festgelegt, angewandt oder geändert wurden.


§ 2 - Auf die Nutzung geographisch abgegrenzter Gebiete zum Zweck der Erdöl- oder Gassuche und -gewinnung findet Artikel 4 wie folgt Anwendung ab dem Datum, an dem der Auftraggeber der Richtlinie 94/22/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 nachgekommen ist:

1. Die in Artikel 4 Nr. 1 bis 5 festgelegten Bedingungen gelten ab diesem Datum als erfüllt, unbeschadet des § 1 des vorliegenden Artikels.

2. Ab diesem Datum müssen die Föderalbehörden nur die in Artikel 4 Nr. 6 und in § 1 des vorliegenden Artikels erwähnten Bestimmungen mitteilen.

KAPITEL 2 - Regeln für den Aufruf zum Wettbewerb
Abschnitt 1 - Bekanntmachungsregeln

Art. 6 - § 1 - Die Auftraggeber veröffentlichen mindestens einmal jährlich nicht verbindliche regelmäßige Bekanntmachungen, die folgende Angaben enthalten:

1. bei Lieferaufträgen alle für die nächsten zwölf Monate beabsichtigten Beschaffungen, aufgeschlüsselt nach Warenbereichen, deren nach Maßgabe von Artikel 3 § 2 geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer mindestens [750.000 EUR] beträgt,

2. bei Bauaufträgen die wesentlichen Merkmale der Aufträge, deren nach Maßgabe von Artikel 3 § 1 geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer mindestens den in Artikel 2 vorgesehenen Betrag erreicht und deren Vergabe geplant ist,

3. bei Dienstleistungsaufträgen den Gesamtwert der Dienstleistungen für jede der in Anlage 2 zum Gesetz unter Buchstabe A erwähnten Kategorien von Dienstleistungen, deren nach Maßgabe von Artikel 3 § 3 geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer mindestens [750.000 EUR] beträgt und die in den folgenden zwölf Monaten vergeben werden sollen.

Diese nicht verbindliche regelmäßige Bekanntmachung wird im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. Der Auftraggeber muss den Tag der Absendung nachweisen können.

Diese Bekanntmachung darf ebenfalls im Anzeiger der Ausschreibungen nach demselben Bekanntmachungsmuster veröffentlicht werden.

[In der Bekanntmachung ist der Tag ihrer Absendung an das Amt für amtliche Veröffent​lichungen der Europäischen Gemeinschaften anzugeben und dürfen nur die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Angaben angegeben werden. Es darf keine Veröffentlichung vor dem Tag der Absendung der Bekanntmachung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften erfolgen.]

§ 2 - Die nicht verbindliche regelmäßige Bekanntmachung wird gemäß [dem Bekanntmachungsmuster [in Anlage 2] zu vorliegendem Erlass] erstellt.

[Art. 6 § 1 Abs. 1 Nr. 1 abgeändert durch Art. 3 des M.E. vom 8. Februar 2000 (B.S. vom 15. Februar 2000) und Art. 3 des M.E. vom 4. Dezember 2001 (B.S. vom 19. Dezember 2001); § 1 Abs. 1 Nr. 3 abgeändert durch Art. 3 des M.E. vom 8. Februar 2000 (B.S. vom 15. Februar 2000) und Art. 3 des M.E. vom 4. Dezember 2001 (B.S. vom 19. Dezember 2001); § 1 Abs. 4 ersetzt durch Art. 79 Nr. 2 K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002); § 2 abgeändert durch Art. 79 Nr. 3 des K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002) und Art. 51 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006)]

Art. 7 - Bei Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen im Sinne von Anlage 2 Buchstabe A zum Gesetz, die dem vorliegenden Erlass unterliegen, erfolgt ein Aufruf zum Wettbewerb wie folgt:

1. durch Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung gemäß Artikel 8,

2. [durch Veröffentlichung einer nicht verbindlichen regelmäßigen Bekanntmachung als Aufruf zum Wettbewerb gemäß Artikel 9,]

3. durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung über das Bestehen eines Prüfungssystems gemäß Artikel 10.

[Art. 7 einziger Absatz Nr. 2 ersetzt durch Art. 80 Nr. 1 des K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002)]
Art. 8 - § 1 - Beschließt der Auftraggeber, gemäß Artikel 7 Nr. 1 zum Wettbewerb aufzurufen, bildet jeder in einem offenen oder nicht offenen Verfahren oder im Verhandlungsverfahren zu vergebende Auftrag mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb den Gegenstand einer im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften zu veröffentlichenden Auftragsbekanntmachung. Der Auftraggeber muss den Tag der Absendung nachweisen können.

Diese Auftragsbekanntmachung darf ebenfalls im Anzeiger der Ausschreibungen nach demselben Bekanntmachungsmuster veröffentlicht werden.

[In der Bekanntmachung ist der Tag ihrer Absendung an das Amt für amtliche Veröffent​lichungen der Europäischen Gemeinschaften anzugeben und dürfen nur die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Angaben angegeben werden. Es darf keine Veröffentlichung vor dem Tag der Absendung der Bekanntmachung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften erfolgen.]

§ 2 - Die Auftragsbekanntmachung wird gemäß [dem Bekanntmachungsmuster in Anlage 3 zu vorliegendem Erlass] erstellt.

§ 3 - Bei offenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Angebote mindestens zweiundfünfzig Tage, gerechnet vom Tag der Absendung der Bekanntmachung an.

[Die Frist kann jedoch auf eine zur Abgabe gültiger Angebote ausreichende Frist verkürzt werden, die im Allgemeinen mindestens sechsunddreißig Tage, aber keinesfalls weniger als zweiundzwanzig Tage beträgt, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Eine nicht verbindliche regelmäßige Bekanntmachung des geplanten Auftrags gemäß Artikel 6 wurde spätestens zweiundfünfzig Tage und frühestens zwölf Monate vor dem Tag der Absendung der in § 1 erwähnten Auftragsbekanntmachung abgesandt.


2. Diese nicht verbindliche regelmäßige Bekanntmachung enthielt [mindestens ebenso viele Angaben wie das Muster der Auftragsbekannt​machung in Anlage 3 in Bezug auf offene Verfahren], sofern diese Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der nicht verbindlichen Bekanntmachung verfügbar waren.]

§ 4 - Bei nicht offenen Verfahren oder Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb beträgt die Frist für den Eingang von Teilnahmeanträgen in der Regel [siebenunddreißig Tage] vom Tag der Absendung der Bekanntmachung an. [Keinesfalls darf diese Frist kürzer sein] als zweiundzwanzig Tage vom Tag der Absendung der Bekanntmachung an.

In Ausnahmefällen, in denen der Auftraggeber eine beschleunigte Veröffentlichung verlangt und die zu veröffentlichende Bekanntmachung per Fernkopierer, Fernschreiben oder durch elektronische Briefübermittlung übermittelt, kann diese Frist auf fünfzehn Tage verkürzt werden, gerechnet vom Tag der Absendung der Bekanntmachung an.

§ 5 - Bei nicht offenen Verfahren oder Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb wird die Frist für den Eingang der Angebote in gegenseitigem Einvernehmen zwischen dem Auftraggeber und den ausgewählten Bewerbern festgelegt, vorausgesetzt, dass allen Bewerbern dieselbe Frist eingeräumt wird. Falls eine einvernehmliche Festlegung der Frist für den Eingang der Angebote nicht möglich ist, wird die Frist vom Auftraggeber festgelegt. In diesem Fall legt der Auftraggeber in der Regel eine Frist von mindestens [vierundzwanzig Tagen] fest, die aber keinesfalls kürzer als zehn Tage vom Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe an sein darf.

Die ausgewählten Bewerber werden gleichzeitig schriftlich aufgefordert, ihre Angebote einzureichen. Die Aufforderung umfasst mindestens:

1. das Lastenheft und eventuell die beigefügten zusätzlichen Unterlagen,

2. gegebenenfalls die Anschrift der Stelle, bei der die zusätzlichen Unterlagen angefordert werden können, und den Tag, bis zu dem sie angefordert werden können; außerdem sind die Höhe des gegebenenfalls für die erwähnten Unterlagen zu entrichtenden Betrags und die Modalitäten der Zahlung dieses Betrages anzugeben,

3. den Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen, die Anschrift der Stelle, an die sie zu senden sind, und die Sprache(n), in der (denen) sie abgefasst sein müssen,

4. einen Hinweis auf die Auftragsbekanntmachung,

5. die Angabe der Unterlagen, die gegebenenfalls beizufügen sind,

6. die Vergabekriterien, sofern sie nicht in der Bekanntmachung enthalten sind,


7. alle weiteren besonderen Teilnahmebedingungen.

[Art. 8 § 1 Abs. 3 ersetzt durch Art. 81 Nr. 2 des K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002); § 2 abgeändert durch Art. 81 Nr. 3 des K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002); § 3 früherer zweiter Satz ersetzt und umgegliedert zu Abs. 2 durch Art. 4 Nr. 1 des K.E. vom 17. März 1999 (B.S. vom 26. März 1999); § 3 Abs. 2 Nr. 2 abgeändert durch Art. 81 Nr. 4 des K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002); § 4 Abs. 1 abgeändert durch Art. 4 Nr. 2 des K.E. vom 17. März 1999 (B.S. vom 26. März 1999) und Art. 116 Nr. 1 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 5 Abs. 1 abgeändert durch Art. 116 Nr. 2 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009)]
Art. 9 - Beschließt der Auftraggeber, für einen in einem nicht offenen Verfahren oder im Verhandlungsverfahren zu vergebenden Auftrag mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb gemäß Artikel 7 Nr. 2 zum Wettbewerb aufzurufen, kann die in Artikel 6 erwähnte nicht verbindliche regelmäßige Bekanntmachung als Auftragsbekanntmachung benutzt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. In der Bekanntmachung werden die Bauarbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen, die Gegenstand des zu vergebenden Auftrags sind, speziell genannt.

2. Die Bekanntmachung enthält den Hinweis, dass der Auftrag im nicht offenen oder im Verhandlungsverfahren ohne spätere Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung vergeben wird, sowie die Aufforderung an die interessierten Unternehmer, Lieferanten oder Dienstleistungserbringer, ihr Interesse schriftlich mitzuteilen.

3. Der Auftraggeber fordert später alle interessierten Unternehmer, Lieferanten oder Dienstleistungserbringer auf, ihr Interesse auf der Grundlage von genaueren Angaben über den betreffenden Auftrag zu bestätigen, bevor mit der Auswahl der Submittenten in einem nicht offenen Verfahren oder der Teilnehmer an einem Verhandlungsverfahren begonnen wird. [Die Angaben umfassen mindestens folgende Auskünfte:

a) Art und Menge einschließlich etwaiger Optionen auf zusätzliche Aufträge, und möglichenfalls veranschlagte Frist für die Inanspruchnahme dieser Optionen; bei wiederkehrenden Aufträgen Art und Menge und möglichenfalls veranschlagte Frist für die Veröffentlichung der Bekanntmachungen späterer Aufrufe zum Wettbewerb für die Bauarbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrags sein sollen,

b) Art des Verfahrens: nicht offenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren,

c) gegebenenfalls Zeitpunkt, zu dem die Ausführung des Auftrags beginnen oder abgeschlossen wird, 

d) Anschrift und letzter Tag für die Vorlage der Teilnahmeanträge und die Sprache oder Sprachen, in denen die Angebote abzugeben sind,


e) Anschrift des Auftraggebers, der den Zuschlag erteilt und die Auskünfte gibt, die für den Erhalt des Lastenheftes und anderer Dokumente notwendig sind,

f) wirtschaftliche und technische Anforderungen, finanzielle Garantien und Angaben, die von den Unternehmern, Lieferanten oder Dienstleistungserbringern verlangt werden,

g) Höhe der für die Vergabeunterlagen zu entrichtenden Beträge und Zahlungsbedingungen,

h) Art des Auftrags, der Gegenstand des Angebotsaufrufs ist: Kauf, Leasing, Miete oder Mietkauf oder mehrere dieser Arten von Aufträgen.]

4. Die Bekanntmachung muss höchstens zwölf Monate vor dem Zeitpunkt der Zusendung der in Nr. 3 erwähnten Aufforderung abgegeben worden sein.

5. Die in Artikel 8 § 4 und § 5 vorgesehenen Fristen für den Eingang der Teilnahmeanträge und den Eingang der Angebote müssen eingehalten werden.

[6. Die nicht verbindliche regelmäßige Bekanntmachung als Aufruf zum Wettbewerb wird gemäß dem Bekanntmachungsmuster [in Anlage 2] erstellt.]

[Art. 9 einziger Absatz Nr. 3 ergänzt durch Art. 5 des K.E. vom 17. März 1999 (B.S. vom 26. März 1999); einziger Absatz Nr. 6 eingefügt durch Art. 82 Nr. 2 des K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002) und abgeändert durch Art. 52 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006)]
Art. 10 - § 1 - Beschließt der Auftraggeber, für einen in einem nicht offenen Verfahren oder im Verhandlungsverfahren zu vergebenden Auftrag mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb gemäß Artikel 7 Nr. 3 zum Wettbewerb aufzurufen, wird die Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung durch eine Bekanntmachung über das Bestehen eines Prüfungssystems ersetzt. Im nicht offenen Verfahren oder im Verhandlungsverfahren werden die Bewerber unter den Bewerbern ausgewählt, die sich im Rahmen eines solchen Systems qualifiziert haben. Diese Bekanntmachung wird im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. Der Auftraggeber muss den Tag der Absendung nachweisen können.

Diese Bekanntmachung darf ebenfalls im Anzeiger der Ausschreibungen nach demselben Bekanntmachungsmuster veröffentlicht werden.

[In der Bekanntmachung ist der Tag ihrer Absendung an das Amt für amtliche Veröffent​lichungen der Europäischen Gemeinschaften anzugeben und dürfen nur die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Angaben angegeben werden. Es darf keine Veröffentlichung vor dem Tag der Absendung der Bekanntmachung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften erfolgen.]

§ 2 - Die Bekanntmachung über das Bestehen eines Prüfungssystems wird gemäß [dem Bekanntmachungsmuster in Anlage 5 zu vorliegendem Erlass] erstellt.

§ 3 - Ein Prüfungssystem darf von jedem Auftraggeber unter Einhaltung folgender Bedingungen eingerichtet und betrieben werden:

1. Das System muss auf objektiven Prüfungskriterien und -regeln beruhen, die vom Auftraggeber festgelegt werden. Diese Kriterien und Regeln können erforderlichenfalls auf den neuesten Stand gebracht werden. Der Auftraggeber nimmt auf die europäischen Normen Bezug, sofern dies angebracht ist. Er darf weder bestimmten Antragstellern administrative, technische oder finanzielle Verpflichtungen auferlegen, die er anderen nicht auferlegt hätte, noch Prüfungen oder Nachweise verlangen, die sich mit bereits vorliegenden objektiven Nachweisen überschneiden. [Der Auftraggeber sorgt dafür, dass sich Unternehmer, Lieferanten und Dienstleistungs​erbringer jederzeit einer Prüfung unterziehen können.]


[1bis. Umfassen die Prüfungskriterien und ‑regeln Anforderungen an die wirtschaftliche, finanzielle oder technische Leistungsfähigkeit, kann der Bauunternehmer, der Lieferant oder der Dienstleistungserbringer sich gegebenenfalls auf die Kapazitäten anderer Unternehmen stützen, unabhängig von dem Rechtsverhältnis, in dem er zu diesen Unternehmen steht. In diesem Fall muss er dem öffentlichen Auftraggeber nachweisen, dass er während der gesamten Gültigkeit des Prüfungssystems über diese Ressourcen verfügt, und zwar durch eine entsprechende Verpflichtungs​erklärung dieser Unternehmen, dem Bauunternehmer, dem Lieferanten oder dem Dienstleistungserbringer die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.


Unter denselben Bedingungen kann sich eine Gruppe von Bauunternehmern, Lieferanten oder Dienstleistungserbringern auf die Kapazitäten der einzelnen Mitglieder der Gruppe oder anderer Unternehmen stützen.]

2. Die Prüfungskriterien und -regeln werden interessierten Unternehmern, Lieferanten oder Dienstleistungserbringern auf Wunsch angegeben. Die Überarbeitung dieser Kriterien und Regeln wird interessierten Unternehmern, Lieferanten oder Dienstleistungserbringern mitgeteilt. Zum Schutz der Vertraulichkeit der vom Auftraggeber weitergeleiteten Auskünfte können Auflagen erteilt werden. Entspricht das Prüfungssystem anderer Auftraggeber oder dritter Stellen nach Ansicht des Auftraggebers seinen Auflagen, so teilt dieser den interessierten Unternehmern, Lieferanten oder Dienstleistungserbringern die Namen dieser Auftraggeber oder Stellen mit.

3. [Der Auftraggeber trifft eine Entscheidung über die Qualifikation der Antragsteller innerhalb einer Frist von sechs Monaten. Kann die Qualifikationsentscheidung nicht innerhalb vier Monaten nach Eingang des Antrags getroffen werden, so teilt er dem Antragsteller spätestens zwei Monate nach Eingang des Antrags die Gründe für die längere Bearbeitungs​zeit mit und gibt an, wann über die Annahme oder die Ablehnung seines Antrags entschieden wird.]
4. [Die Ablehnung eines Prüfungsantrags bildet den Gegenstand einer mit Gründen versehenen Entscheidung, die sich auf die in vorliegendem Paragraphen erwähnten Prüfungskriterien und ‑regeln bezieht. Diese Entscheidung wird dem Antragsteller, der sich nicht qualifiziert hat, in bestmöglicher Frist innerhalb fünfzehn Tagen nach dem Entschei​dungsdatum schriftlich mitgeteilt. Die Entscheidung zum Entzug einer Qualifikation wird auch mit Gründen versehen, wobei sich auf diese Kriterien und Regeln gestützt wird; der betreffende Unternehmer, Lieferant oder Dienstleistungserbringer muss mindestens fünf​zehn Tage vor dem für die Aberkennung der Qualifikation vorgesehenen Datum vom beabsichtigten Entzug und von den Gründen für diese Absicht benachrichtigt werden.]
5. Wenn das Prüfungssystem mehr als drei Jahre in Anspruch nimmt, ist die in § 1 vorgesehene Bekanntmachung jährlich zu veröffentlichen. Bei kürzerer Dauer genügt eine einzige Bekanntmachung.

§ 4 - [Die in den Artikeln 8 § 5 und 11 vorgesehenen Fristen müssen eingehalten werden.]
[Art. 10 § 1 Abs. 3 ersetzt durch Art. 83 Nr.2 des K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002); § 2 abgeändert durch Art. 83 Nr. 3 des K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002); § 3 einziger Absatz Nr. 1 ergänzt durch Art. 6 des K.E. vom 17. März 1999 (B.S. vom 26. März 1999); § 3 einziger Absatz Nr. 1bis eingefügt durch Art. 53 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006); § 3 einziger Absatz Nr. 3 ersetzt durch Art. 117 Nr. 1 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 3 einziger Absatz Nr. 4 ersetzt durch Art. 117 Nr. 2 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 4 ersetzt durch Art. 117 Nr. 3 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009)]
Art. 11 - § 1 - Rechtzeitig angeforderte Lastenhefte und zusätzliche Unterlagen müssen in der Regel innerhalb von sechs Tagen nach Eingang des Antrags übermittelt werden.

§ 2 - Der Auftraggeber hat rechtzeitig angeforderte zusätzliche Auskünfte über das Lastenheft spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist für den Eingang der Angebote zu erteilen.

[Bei der Festsetzung der Fristen für den Eingang der Teilnahmeanträge und Angebote berücksichtigt der Auftraggeber insbesondere die Komplexität des Auftrags und die Zeit, die für die Ausarbeitung der Angebote erforderlich ist.] Können die Angebote nur nach Prüfung umfangreicher Unterlagen oder nur nach einer Ortsbesichtigung oder nach Einsichtnahme in ergänzende Unterlagen zum Lastenheft erstellt werden, so sind die in Artikel 8 § 4 und § 5 erwähnten Fristen entsprechend zu verlängern.

§ 3 - Die Anträge auf Teilnahme und die Aufforderung zur Angebotsabgabe sind auf dem schnellstmöglichen Wege zu übermitteln. [Werden Teilnahmeanträge per Fernkopierer oder anhand eines elektronischen Mittels übermittelt, das Artikel 19quater § 1 nicht entspricht, kann der Auftraggeber zur Gewähr​leistung eines rechtlichen Nachweises verlangen, dass sie brieflich bestätigt werden. In diesem Fall werden diese Anforderung und die Frist für die Übermittlung der Bestätigung in der Auftragsbekanntmachung oder in der nicht verbindlichen regelmäßigen Bekanntmachung als Aufruf zum Wettbewerb angegeben. Werden Teilnahmeanträge per Telefon übermittelt, werden sie vor Ablauf der für ihren Eingang festgelegten Frist schriftlich bestätigt.]
[Art. 11 § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 118 Nr. 1 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 3 abgeändert durch Art. 118 Nr. 2 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009)]


Art. 12 - § 1 - Innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Erteilung eines in einem offenen oder nicht offenen Verfahren oder im Verhandlungsverfahren vergebenen Auftrags mit oder ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb, dessen Wert mindestens die in Artikel 2 vorgesehenen Beträge erreicht, schickt der Auftraggeber der Europäischen Kommission eine Bekanntmachung mit den Auskünften über die Ergebnisse des Verfahrens[, ebenfalls Vergabebekanntmachung genannt,] zu. Diese Bekanntmachung, die gemäß [dem Bekanntmachungs​muster in Anlage 4 zu vorliegendem Erlass] erstellt wird, umfasst einen ersten Teil mit Auskünften, die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften zu veröffentlichen sind, und einen zweiten Teil mit Auskünften, die nicht oder nur in vereinfachter Form zu statistischen Zwecken zu veröffentlichen sind.

Der erste Teil der erwähnten Bekanntmachung darf ebenfalls im Anzeiger der Ausschreibungen veröffentlicht werden. [In der Bekanntmachung ist der Tag ihrer Absendung an das Amt für amtliche Veröffent​lichungen der Europäischen Gemeinschaften anzugeben und dürfen nur die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Angaben angegeben werden. Es darf keine Veröffentlichung vor dem Tag der Absendung der Bekanntmachung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften erfolgen.]

§ 2 - Es ist möglich, dass die [im Bekanntmachungsmuster in Anlage 4 [Abschnitt V.1.3 und V.1.2] zu vorliegendem Erlass erwähnten Auskünfte über den Namen und die Anschrift des Bauunternehmers, des Lieferanten oder Dienstleistungserbringers, dem der Auftrag erteilt worden ist, und die Zahl der eingegangenen Angebote] nicht veröffentlicht werden, wenn der Auftraggeber geltend macht, dass es sich um in geschäftlicher Hinsicht empfindliche Angaben handelt. In diesem Fall werden diese Auskünfte unter diesem Vorbehalt in der Bekanntmachung, die der Europäischen Kommission zugeschickt wird, aufgeführt und in der Bekanntmachung, die dem Anzeiger der Ausschreibungen gegebenenfalls zur Veröffentlichung übermittelt wird, weggelassen.

Außerdem können die in Anlage 5 Nr. 3 erwähnten Auskünfte über eine Zusammenfassung der Art der Dienstleistungen für einen Auftrag über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen im Sinne der Kategorie 8 von Anlage 2 Buchstabe A zum Gesetz, der im Verhandlungsverfahren im Sinne von Artikel 59 § 2 Nr. 1 Buchstabe b) des Gesetzes vergeben wird, auf die Hauptbezeichnung des Auftragsgegenstands gemäß der Klassifizierung besagter Anlage beschränkt werden. Hat der Auftraggeber diesen Auftrag in einem anderen Verfahren oder in einem Verhandlungsverfahren vergeben, das sich auf einen Fall von Artikel 59 § 2 Nr. 1 Buchstabe a), c) bis e), Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 Buchstabe a) bis d) und Nr. 5 des Gesetzes stützt, kann er die Angaben auf diejenigen von Anlage 5 Nr. 3 beschränken, sofern Bedenken hinsichtlich des Geschäftsgeheimnisses dies notwendig machen. Er muss indessen dafür sorgen, dass die unter dieser Nummer veröffentlichten Angaben mindestens ebenso detailliert sind wie die Angaben in der veröffentlichten Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb oder, im Fall eines Prüfungssystems, zumindest ebenso detailliert wie diejenigen über die Kategorie der Aufträge, für deren Ausführung die Prüfung gilt.


§ 3 - Für die in Anlage 2 zum Gesetz unter Buchstabe B erwähnten Dienstleistungsaufträge weist der Auftraggeber in der Bekanntmachung des vergebenen Auftrags darauf hin, ob er mit deren Veröffentlichung einverstanden ist.

[Art. 12 § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 84 Nr. 1 des K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002); § 1 Abs. 2 abgeändert durch Art. 84 Nr. 2 des K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002); § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 84 Nr. 3 des K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002) und Art. 54 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006)]

[Art. 12bis - Die Veröffentlichung im Anzeiger der Ausschreibungen ist kostenlos, insofern die Angaben durch elektronische online Dateneingaben oder durch Datenübertragungen zwischen Systemen, die eine automatisierte und strukturierte Veröffentlichung ermöglichen, eingegeben werden.


Vor dem Datum der amtlichen Veröffentlichung darf niemand die Informationen der Bekanntmachung auf individuelle Art und Weise verbreiten.]

[Art. 12bis eingefügt durch Art. 55 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006)]
Abschnitt 2 - Regeln für die qualitative Auswahl und Zuschlagsregeln

Art. 13 - Welches auch das gewählte Verfahren sein mag, der Auftraggeber trifft die qualitative Auswahl der Submittenten oder Bewerber nach objektiven Kriterien und Regeln, die er schriftlich festgelegt hat und die den interessierten Unternehmern, Lieferanten oder Dienst​leistungs​erbringern zur Verfügung gestellt werden. Zum Schutz der Vertraulichkeit der vom Auftraggeber übermittelten Informationen kann deren Übermittlung mit Auflagen verbunden werden.

Unter der Voraussetzung, dass ein Wettbewerb gewährleistet ist, kann sich die Auswahl auf die objektive Notwendigkeit stützen, die Zahl der Bewerber so weit zu verringern, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen den besonderen Merkmalen eines nicht offenen Verfahrens oder eines Verhandlungsverfahrens und dem zur Durchführung notwendigen Aufwand sichergestellt ist.


[Der Auftraggeber darf weder bestimmten Bewerbern administrative, technische oder finanzielle Verpflichtungen auferlegen, die er anderen nicht auferlegt hätte, noch Prüfungen oder Nachweise verlangen, die sich mit bereits vorliegenden objektiven Nachweisen überschneiden.]


Im Fall von Dienstleistungsaufträgen können juristische Personen verpflichtet werden, in ihrem Angebot oder ihrem Antrag auf Teilnahme die Namen und die einschlägigen beruflichen Qualifikationen der Personen anzugeben, die für die Erbringung der Dienstleistungen verantwortlich sein sollen.

[Art. 13 neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 119 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009)]


[Art. 13bis - Ein Bewerber oder Submittent kann sich gegebenenfalls für einen bestimmten Auftrag auf die Kapazitäten anderer Unternehmen stützen, unabhängig von dem Rechtsverhältnis, in dem er zu diesen Unternehmen steht. In diesem Fall muss er dem öffentlichen Auftraggeber nachweisen, dass er für die Ausführung des Auftrags über diese Ressourcen verfügt, und zwar durch eine entsprechende Verpflichtungs​erklärung dieser Unternehmen, dem Bauunternehmer, dem Lieferanten oder dem Dienstleistungserbringer die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.


Unter denselben Bedingungen kann sich eine Gruppe von Bauunternehmern, Lieferanten oder Dienstleistungserbringern auf die Kapazitäten der einzelnen Mitglieder der Gruppe oder anderer Unternehmen stützen.]

[Art. 13bis eingefügt durch Art. 56 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006)]
Art. 14 - [Verlangt der Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass der Unternehmer, Lieferant oder Dienstleistungserbringer bestimmte Qualitätssicherungsnormen erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen von unabhängigen Stellen, so nimmt er auf Qualitätssiche​rungsverfahren Bezug, die den einschlägigen europäischen Normen genügen und von Stellen zertifiziert sind, die den europäischen Zertifizierungsnormen entsprechen. Er erkennt gleich​wertige Bescheinigungen von Stellen aus anderen Mitgliedstaaten an. Er nimmt ebenfalls den Nachweis von gleichwertigen Qualitätssiche​rungsmaßnahmen in anderer Form an.]
[Art. 14 ersetzt durch Art. 45 des K.E. vom 23. November 2007 (B.S. vom 7. Dezember 2007)]


[Art. 14bis - [Nur in den entsprechenden Fällen und wenn] der Auftraggeber bei Bau‑ oder Dienstleistungsaufträgen zum Nachweis dafür, dass der Unternehmer oder Dienstleistungserbringer bestimmte Normen für das Umweltmanagement erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen von unabhängigen Stellen verlangt, nimmt er auf das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung oder EMAS oder auf Normen für das Umweltmanagement Bezug, die den einschlägigen europäischen oder internationalen Normen genügen und von Stellen zertifiziert sind, die dem Gemeinschaftsrecht oder einschlägigen europäischen oder internatio​nalen Zertifizierungsnormen entsprechen. Er erkennt gleichwertige Bescheinigungen von Stellen aus anderen Mitgliedstaaten an. Er nimmt ebenfalls den Nachweis von gleichwertigen Umweltmanagementmaßnahmen in anderer Form an.]

[Art. 14bis eingefügt durch Art. 46 des K.E. vom 23. November 2007 (B.S. vom 7. Dezember 2007) und abgeändert durch Art. 68 des K.E. vom 10. Februar 2010 (B.S. vom 16. Februar 2010)]

Art. 15 - [§ 1 - Von der Teilnahme am Vergabeverfahren können Unternehmer, Lieferanten und Dienstleistungserbringer ausgeschlossen werden, für die der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass sie rechtskräftig verurteilt worden sind wegen:

1. Beteiligung an einer kriminellen Organisation wie in Artikel 324bis des Strafgesetz​buches definiert,

2. Bestechung wie in Artikel 246 des Strafgesetzbuches definiert,

3. Betrug wie in Artikel 1 des Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften definiert, gebilligt durch das Gesetz vom 17. Februar 2002,

4. Geldwäsche wie in Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Januar 1993 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinan​zierung definiert.

Zum Zwecke der Anwendung des vorliegenden Paragraphen kann der Auftraggeber die nach seinem Ermessen erforderlichen Informationen über die persönliche Lage eines Unternehmers, Lieferanten oder Dienstleistungserbringers bei den zuständigen belgischen oder ausländischen Behörden einholen, wenn er diesbezüglich Bedenken hat.

Der Auftraggeber kann von der in vorliegendem Paragraphen erwähnten Verpflich​tung aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses abweichen.]

[§ 2] - Von der Teilnahme am Vergabeverfahren können Unternehmer, Lieferanten oder Dienstleistungserbringer ausgeschlossen werden, die insbesondere:

1. sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder im Zwangsvergleich befinden oder ihre gewerbliche Tätigkeit eingestellt haben oder sich aufgrund eines in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer entsprechenden Lage befinden,

2. ihren Konkurs gestanden haben oder gegen die die Liquidation oder ein Zwangsvergleich oder andere in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehene gleichartige Verfahren eingeleitet worden sind,

3. aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, die ihre berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen,

4. im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben, die vom Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde,


5. ihre Verpflichtungen zur Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge nach den belgischen Rechtsvorschriften oder nach den Rechtsvorschriften des Landes, in dem sie ansässig sind, nicht erfüllt haben,

6. ihre Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben nach den belgischen Rechtsvorschriften oder nach den Rechtsvorschriften des Landes, in dem sie ansässig sind, nicht erfüllt haben,

7. sich bei der Erteilung von Auskünften, die in Anwendung des vorliegenden Abschnitts eingeholt werden können, in erheblichem Maße falscher Erklärungen schuldig gemacht haben.

[Art. 15 § 1 eingefügt durch Art. 120 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 2 (früherer einziger Absatz) nummeriert durch Art. 120 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009)]
Art. 16 - [§ 1 - Bevor der Auftraggeber ein Angebot gegebenenfalls wegen offenbar ungewöhnlich hoher oder ungewöhnlich niedriger Einheits- oder Gesamtpreise ablehnt, fordert er den betreffenden Submittenten per Einschreiben auf, innerhalb ausreichender Frist von mindestens zwölf Kalendertagen schriftlich die notwendigen Rechtfertigungen beizu​bringen.


Der Beweis der Versendung dieser Rechtfertigungen obliegt dem Submittenten.


Erwecken Preise bei der Prüfung den Eindruck, ungewöhnlich zu sein, kann der Auftraggeber Begründungen berücksichtigen, die insbesondere gerechtfertigt sind durch:


1. die Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens, des Fertigungsverfahrens oder der Erbringung der Dienstleistung,


2. die gewählten technischen Lösungen und/oder die außergewöhnlich günstigen Bedingungen, über die der Submittent bei der Durchführung der Bauleistungen, der Lieferung der Erzeugnisse oder der Erbringung der Dienstleistungen verfügt,


3. die Originalität der Bauleistungen, der Lieferungen oder der Dienstleistungen wie vom Submittenten angeboten,


4. die Einhaltung der Vorschriften über Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen, die am Ort der Leistungserbringung gelten,


5. die etwaige Gewährung einer rechtmäßig gewährten öffentlichen Beihilfe an den Submittenten.


Der Auftraggeber prüft die Zusammensetzung des Angebots und berücksichtigt dabei die gelieferten Nachweise, indem er mit dem Submittenten Rücksprache hält.


§ 2 - Stellt der Auftraggeber fest, dass ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist, weil der Submittent eine öffentliche Beihilfe erhalten hat, so darf er das Angebot allein aus diesem Grund nur nach Rücksprache mit dem Submittenten ablehnen, sofern dieser binnen einer von dem Auftraggeber festzulegenden ausreichenden Frist nicht nachweisen kann, dass die betreffende Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. Lehnt der Auftraggeber ein Angebot unter diesen Umständen ab, so teilt er dies der Europäischen Kommission mit.]

[Art. 16 ersetzt durch Art. 69 des K.E. vom 10. Februar 2010 (B.S. vom 16. Februar 2010)]


[Art. 16bis - Wenn der Auftrag dem wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt wird, präzisiert der öffentliche Auftraggeber die jeweilige Gewichtung der Zuschlagskriterien, die eventuell mittels einer Marge angegeben wird, deren größte Spanne angemessen sein muss. Wenn eine solche Gewichtung aus nachvollziehbaren Gründen nicht angegeben wird, werden die Kriterien in absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung vermerkt.]

[Art. 16bis eingefügt durch Art. 57 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006)]

KAPITEL 3 - Wettbewerbe
Art. 17 - § 1 - Wird ein Wettbewerb im Sinne von Artikel 48 des Gesetzes im Rahmen eines Verfahrens durchgeführt, das zu einem Dienstleistungsauftrag führen soll, wird ein Preisgericht eingesetzt, dessen Zusammensetzung und Vorgehensweise im Lastenheft präzisiert werden.

Dieses Preisgericht besteht nur aus natürlichen Personen, die von den Teilnehmern des Wettbewerbs unabhängig sind. Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte berufliche Qualifikation verlangt, so muss mindestens ein Drittel der Preisrichter über dieselbe oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen.

Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen unabhängig.

§ 2 - Beim Wettbewerb sind folgende Mindestanforderungen einzuhalten:

1. Die Zulassung zur Teilnahme darf nicht auf das Gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder einen Teil davon beschränkt werden.

2. Zur Teilnahme am Wettbewerb müssen sowohl natürliche als auch juristische Personen zugelassen werden.

3. [Die Projekte werden dem Preisgericht unter Wahrung der Anonymität vorgelegt. Die Anonymität wird bis zur Entscheidung oder zur Stellungnahme des Preisgerichts gewahrt.]
4. Gegebenenfalls müssen die Auswahlkriterien in der Wettbewerbsbekanntmachung und im Lastenheft präzisiert werden[; diese Kriterien müssen eindeutig und nichtdiskriminierend sein. In jedem Fall muss die Zahl der Bewerber, die zur Teilnahme am Wettbewerb aufgefordert werden, ausreichen, um einen echten Wettbewerb zu gewährleisten].

5. Die Kriterien für die Beurteilung der Projekte müssen in der Wettbewerbsbekanntmachung und im Lastenheft präzisiert werden.

[6. [Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen unabhängig. Es erhält erst Kenntnis vom Inhalt der Projekte, wenn die Frist für ihre Einreichung verstrichen ist.]
Es beurteilt die Projekte aufgrund der Beurteilungskriterien.

Es erstellt über die Rangfolge der von ihm begründet ausgewählten Projekte ein von allen Mitgliedern zu unterzeichnendes Protokoll, in dem auf die einzelnen Wettbewerbs​arbeiten eingegangen wird und die Bemerkungen des Preisgerichts und gegebenenfalls noch zu klärende Fragen aufgeführt sind.

Die Teilnehmer können gegebenenfalls aufgefordert werden, Antworten auf die Be​merkungen und Fragen zu erteilen, die in diesem Protokoll festgehalten sind.

Über den Dialog zwischen den Preisrichtern und den Teilnehmern wird ebenfalls ein umfassendes Protokoll erstellt.]
[7. Die Übermittlung, der Austausch und die Speicherung von Informationen erfolgen dergestalt, dass Unversehrtheit und Vertraulichkeit der von den Teilnehmern übermittelten Informationen gewährleistet sind.]

Die Regeln über den Wettbewerb werden denjenigen zur Verfügung gestellt, die an der Teilnahme am Wettbewerb interessiert sind.

[Art. 17 § 2 Abs. 1 Nr. 3 ersetzt durch Art. 48 Nr. 1 des K.E. vom 23. November 2007 (B.S. vom 7. Dezember 2007); § 2 Abs. 1 Nr. 4 ergänzt durch Art. 122 Nr. 1 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 2 Abs. 1 Nr. 6 eingefügt durch Art. 48 Nr. 2 des K.E. vom 23. November 2007 (B.S. vom 7. Dezember 2007); § 2 Abs. 1 Nr. 6 Abs. 1 ersetzt durch Art. 122 Nr. 2 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 2 Abs. 1 Nr. 7 eingefügt durch Art. 48 Nr. 2 des K.E. vom 23. November 2007 (B.S. vom 7. Dezember 2007)]

Art. 18 - § 1 - Die Wettbewerbe unterliegen den Bekanntmachungsvorschriften des vorliegenden Artikels.

§ 2 - Die Wettbewerbe unterliegen nicht der Veröffentlichung einer nicht verbindlichen regelmäßigen Bekanntmachung.

§ 3 - [Eine Projektwettbewerbsbekanntmachung wird in folgenden Fällen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht:

1. bei einem Projektwettbewerb im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe eines Dienstleistungsauftrags, dessen geschätzter Wert einschließlich des Gesamtwertes der Preis​gelder und Zahlungen an die Teilnehmer mindestens den in Artikel 2 des vorliegenden Erlasses vorgesehenen Betrag erreicht,

2. bei sämtlichen Wettbewerben, bei denen der Gesamtwert der Preisgelder und Zah​lungen an die Teilnehmer mindestens den in Artikel 2 des vorliegenden Erlasses vorge​sehenen Betrag erreicht. Der geschätzte Wert des Auftrags, der später vergeben werden könnte, wird ebenfalls berücksichtigt, es sei denn, der Auftraggeber hat die Vergabe eines derartigen Auftrags in der Wettbewerbsbekanntmachung ausgeschlossen.]

[Der Auftraggeber muss den Tag der Absendung nachweisen können.]
Diese Wettbewerbsbekanntmachung darf ebenfalls im Anzeiger der Ausschreibungen nach demselben Bekanntmachungsmuster veröffentlicht werden.


Die Bekanntmachung darf nicht vor dem Tag der Absendung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften im Anzeiger der Ausschreibungen veröffentlicht werden; in der Bekanntmachung ist dieser Zeitpunkt anzugeben und dürfen nur die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Angaben angegeben werden.

§ 4 - Die Wettbewerbsbekanntmachung wird gemäß [dem Bekanntmachungsmuster [in Anlage 6] zu vorliegendem Erlass] erstellt.

[Art. 18 § 3 Abs. 1 ersetzt durch Art. 123 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 3 neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 123 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 4 abgeändert durch Art. 85 Abs. 2 des K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002) und Art. 58 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006)]
Art. 19 - Innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Erteilung des Auftrags oder nach Auswahl eines Projekts wird eine Bekanntmachung über die Wettbewerbsergebnisse gemäß [dem Bekanntmachungsmuster [in Anlage 7] zu vorliegendem Erlass] erstellt und der Europäischen Kommission zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften übermittelt.

Diese Bekanntmachung darf ebenfalls im Anzeiger der Ausschreibungen nach demselben Bekanntmachungsmuster veröffentlicht werden. Die Bekanntmachung darf nicht vor dem Tag der Absendung an die Europäische Kommission im Anzeiger der Ausschreibungen veröffentlicht werden; in der Bekanntmachung ist dieser Zeitpunkt anzugeben und dürfen nur die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Angaben angegeben werden.

[Art. 19 Abs. 1 abgeändert durch Art. 85 Abs. 2 des K.E. vom 22. April 2002 (B.S. vom 30. April 2002) und Art. 59 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006)]
[KAPITEL 3bis - [Kommunikationsmittel und Vertraulichkeit der Informationen]
[Kapitel 3bis mit den Artikeln 19bis bis 19quinquies eingefügt durch Art. 31 des K.E. vom 18. Februar 2004 (B.S. vom 27. Februar 2004); Überschrift von Kapitel 3bis ersetzt durch Art. 124 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009)]
Art. 19bis - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses ist beziehungsweise sind zu verstehen unter:

1. schriftlich oder Schriftstücken: aus Wörtern oder Ziffern gebildete Einheiten, die gelesen, wiedergegeben und anschließend übermittelt werden können. Diese Einheiten können Informationen enthalten, die durch elektronische Mittel übertragen oder gespeichert werden. Ein Schriftstück, das anhand elektronischer Mittel erstellt worden ist, kann brieflich, durch Boten oder anhand elektronischer Mittel versendet werden,

2. elektronischen Mitteln: Mittel, bei dem auf Geräte für die elektronische Verarbeitung (einschließlich digitaler Kompression) und Speicherung von Daten zurückgegriffen wird, wobei die Daten über Draht, über Funk beziehungsweise auf optischem oder anderem elektromagnetischen Wege gesendet, weitergeleitet und empfangen werden.

Art. 19ter - [§ 1 - Ob elektronische Mittel verwendet werden oder nicht, erfolgen die Übermittlung, der Austausch und die Speicherung von Informationen dergestalt, dass:

1. die Unversehrtheit der Daten gewährleistet ist,

2. die Vertraulichkeit der Teilnahmeanträge und Angebote gewährleistet ist und der Auftraggeber von ihrem Inhalt erst nach Ablauf der vorgesehenen Frist Kenntnis erhält.

§ 2 - Schriftstücke, die anhand elektronischer Mittel erstellt worden sind und bei Eingang ein Makro, ein Computervirus oder ein anderes Schadprogramm enthalten, können in einem Sicherheitsarchiv abgespeichert werden. Wenn die Schriftstücke keine Teilnahme​anträge oder Angebote betreffen, können sie als nicht empfangen betrachtet werden, wenn dies technisch notwendig ist. In diesem Fall wird der Absender unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.

§ 3 - Der Auftraggeber kann die Verwendung von elektronischen Mitteln im Laufe des Verfahrens für den Austausch anderer Schriftstücke als Teilnahmeanträge und Angebote erlauben. Bewerber oder Submittenten können diese Verwendung ebenfalls erlauben.

Bei Anwendung von Absatz 1 können elektronische Mittel, sofern sie Artikel 19quater § 1 entsprechen, verwendet werden, wenn eine Bestimmung des vorliegenden Erlasses vorschreibt, dass eine Versendung per Einschreiben erfolgt oder auf diese Weise bestätigt wird. In letzterem Fall obliegt die Beweislast für den Empfang dem Empfänger.]
[Art. 19ter ersetzt durch Art. 125 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009)]
Art. 19quater - [§ 1 - Wenn elektronische Mittel für die Einreichung von Teilnahme​anträgen oder Angeboten verwendet werden, gewährleisten sie mindestens:


1. dass elektronische Signaturen den Regeln des europäischen Rechts und des entspre​chenden nationalen Rechts über fortgeschrittene elektronische Signaturen, die auf einem gültigen qualifizierten Zertifikat beruhen und von einer sicheren Signaturerstellungs​einheit erstellt worden sind, entsprechen,

2. dass Teilnahmeanträge oder Angebote, die anhand elektronischer Mittel erstellt worden sind und bei Eingang ein Makro, ein Computervirus oder ein anderes Schadprogramm enthalten, in einem Sicherheitsarchiv abgespeichert werden können. Diese Unterlagen können als nicht empfangen betrachtet werden, wenn dies technisch notwendig ist. In diesem Fall werden Teilnahmeanträge oder Angebote abgelehnt, wobei die betreffenden Bewerber beziehungsweise Submittenten nur gemäß den Bestimmungen von Artikel 62bis des Gesetzes beziehungsweise Artikel 33 davon in Kenntnis gesetzt werden dürfen,

3. dass der genaue Zeitpunkt des Eingangs beim Empfänger in einer auf elektro​nischem Wege versendeten Empfangsbestätigung automatisch festgelegt wird,

4. dass nach vernünftigem Ermessen gewährleistet werden kann, dass niemand vor dem festgelegten äußersten Datum und der festgelegten äußersten Uhrzeit Zugang zu den übermittelten Teilnahmeanträgen beziehungsweise Angeboten haben kann,

5. dass im Fall eines Verstoßes gegen dieses Zugangsverbot nach vernünftigem Ermessen gewährleistet werden kann, dass der Verstoß gut aufspürbar ist,

6. dass nur dazu bestimmte Personen den genauen Zeitpunkt der Öffnung der übermittelten Daten festlegen oder ändern dürfen,

7. dass im Laufe des Verfahrens der Zugang zu den übermittelten Daten am festgelegten äußersten Datum und zur festgelegten äußersten Uhrzeit nur möglich ist, sofern die dazu bestimmten Personen gleichzeitig auftreten,

8. dass Daten über übermittelte Teilnahmeanträge oder Angebote, die in Anwendung der Anforderungen des vorliegenden Artikels geöffnet werden, nur den zur Einsichtnahme bestimmten Personen zugänglich bleiben,

9. dass die zu verwendenden Hilfsmittel und ihre technischen Merkmale, eventuelle Verschlüsselung einbegriffen, keine diskriminierende Wirkung haben, allgemein zugänglich und mit den allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und Kommunikations​technologie kompatibel sind. Sie werden in der Auftragsbekanntmachung oder im Sonder​lastenheft beschrieben.

Die in den Nummern 1 bis 3 erwähnten Voraussetzungen sind auf Bewerber, Submittenten und Auftraggeber anwendbar, während die Voraussetzungen der Nummern 4 bis 9 Auftraggeber betreffen.

Die in den Nummern 3 bis 8 erwähnten Voraussetzungen sind nicht auf Angebote anwendbar, die anhand elektronischer Mittel erstellt, jedoch nicht auf elektronischem Wege übermittelt werden.

§ 2 - Der Auftraggeber beschließt für jeden einzelnen Auftrag, ob er die Verwendung von elektronischen Mitteln für die Einreichung von Teilnahmeanträgen oder Angeboten auferlegt, erlaubt oder verbietet. Er vermerkt diesen Beschluss, gegebenenfalls zusammen mit den elektronischen Mitteln und der E‑Mail‑Adresse, die von den Bewerbern beziehungsweise Submittenten zu verwenden sind, in der Auftragsbekanntmachung oder im Lastenheft. In Ermangelung dieser Angaben ist die Verwendung von elektronischen Mitteln verboten.

Selbst wenn die Verwendung von elektronischen Mitteln für die Einreichung von Teilnahmeanträgen oder Angeboten auferlegt oder erlaubt ist, können vor dem äußersten Eingangsdatum gewisse beizufügende Unterlagen in Papierform vorgelegt werden, wenn sich herausstellt, dass sie nicht oder nur sehr schwer anhand elektronischer Mittel erstellt werden können. Falls die Verwendung von elektronischen Mitteln auferlegt ist, muss der Auftraggeber dem Rückgriff auf Unterlagen in Papierform vorher zustimmen.

Indem Bewerber beziehungsweise Submittenten ihren Teilnahmeantrag beziehungs​weise ihr Angebot ganz oder teilweise auf elektronischem Wege übermitteln, akzeptieren sie, dass gewisse Daten ihres Teilnahmeantrags beziehungsweise ihres Angebots, die aus dem Betrieb des Empfangsgerätes entstehen, gespeichert werden.

§ 3 - Um gewisse Probleme zu beheben, die bei Übermittlung, Empfang oder Öffnung von Teilnahmeanträgen oder Angeboten auftreten können, die auf elektronischem Wege eingereicht werden, kann der Auftraggeber den Bewerbern beziehungsweise Submittenten erlauben:

1. ihren Teilnahmeantrag beziehungsweise ihr Angebot über eine doppelte elektro​nische Versendung einzureichen, falls seine Einreichung die Übermittlung umfangreicher Unterlagen mit sich bringen kann und um jegliche Verspätung, die sich aus dieser elektro​nischen Übermittlung ergeben könnte, zu vermeiden.

Zunächst übermitteln sie eine vereinfachte Sendung, die ihre Identität, die elek​tronische Signatur ihres vollständigen Teilnahmeantrags beziehungsweise Angebots und gegebenenfalls den Betrag ihres Angebots enthält. Diese vereinfachte Sendung wird elektronisch signiert. Ihr Empfang gilt als feststehendes Datum des Eingangs des Teilnahme​antrags beziehungsweise Angebots.

Danach übermitteln sie den eigentlichen Teilnahmeantrag beziehungsweise das eigentliche Angebot, der beziehungsweise das elektronisch signiert ist, um die Unversehrtheit seines Inhalts zu zertifizieren.


Der Eingang des eigentlichen Teilnahmeantrags beziehungsweise Angebots erfolgt innerhalb einer Frist von höchstens vierundzwanzig Stunden, gerechnet vom äußersten Datum und von der äußersten Uhrzeit für den Eingang der Teilnahmeanträge beziehungsweise Angebote an; ansonsten wird der Antrag oder das Angebot abgelehnt,

2. sowohl einen Teilnahmeantrag beziehungsweise ein Angebot, der beziehungsweise das auf elektronischem Wege übermittelt wird, als auch eine Sicherheitskopie, die anhand elektronischer Mittel oder in Papierform erstellt wird, einzureichen. Diese Sicherheitskopie wird in einen Umschlag gesteckt, der definitiv versiegelt wird, auf dem der Vermerk "Sicherheitskopie" deutlich angegeben wird und der innerhalb der eingeräumten Eingangs​fristen eingereicht wird. Diese Kopie darf nur im Fall eines Defekts bei Übermittlung, Empfang oder Öffnung des auf elektronischem Wege übermittelten Teilnahmeantrags beziehungsweise Angebots geöffnet werden. In diesem Fall ersetzt sie endgültig die auf elektronischem Wege übermittelte Unterlage. Im Übrigen unterliegt die Sicherheitskopie den auf Angebote anwendbaren Regeln des vorliegenden Erlasses.

Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder im Sonderlastenheft an, ob er die Verwendung der Vorgehensweise in Nr. 1, Nr. 2 oder beider Vorgehensweisen erlaubt.]
[Art. 19quater ersetzt durch Art. 126 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009)]
Art. 19quinquies - […]]
[Art. 19quinquies aufgehoben durch Art. 127 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009)]

[Art. 19sexies - Die Übermittlung, der Austausch und die Speicherung von Informa​tionen erfolgen dergestalt, dass die Unversehrtheit der Informationen und die Vertraulichkeit der Teilnahmeanträge und Angebote gewährleistet sind und der Auftraggeber vom Inhalt der Teilnahmeanträge und Angebote erst Kenntnis erhält, wenn die Frist für ihre Einreichung verstrichen ist.]

[Art. 19sexies eingefügt durch Art. 50 des K.E. vom 23. November 2007 (B.S. vom 7. Dezember 2007)]

KAPITEL 4 - Technische Spezifikationen und Normen
Art. 20 - [Im Sinne des vorliegenden Erlasses ist beziehungsweise sind zu verstehen unter:


1. technischen Spezifikationen:


a) bei Bauaufträgen: sämtliche, insbesondere in den Auftragsunterlagen enthaltene technische Anforderungen an eine Bauleistung, ein Material, ein Erzeugnis oder eine Liefe​rung, mit deren Hilfe die Bauleistung, das Material, das Erzeugnis oder die Lieferung so bezeichnet werden können, dass sie ihren vom Auftraggeber festgelegten Verwendungszweck erfüllen. Zu diesen technischen Anforderungen gehören Umweltleistungsstufen, Konzeption für alle Verwendungsarten ("Design for all"), einschließlich des Zugangs von Behinderten, und Konformitätsbewertung, Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Abmessungen, ein​schließlich Qualitätssicherungsverfahren, Terminologie, Bildzeichen, Prüfungen und Prüf​verfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung und Produktionsprozesse und ‑methoden. Außerdem gehören dazu auch die Vorschriften für die Planung und die Be​rechnung von Bauwerken, die Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die Konstruktionsverfahren oder ‑methoden und alle anderen technischen Anfor​derungen, die der Auftraggeber in der Lage ist, für fertige Bauwerke und dazu notwendige Materialien oder Teile aufgrund allgemeiner oder besonderer Vorschriften anzugeben,


b) bei Liefer‑ oder Dienstleistungsaufträgen: Spezifikationen, die in einer Unterlage enthalten sind, die Merkmale für ein Erzeugnis oder eine Dienstleistung vorschreibt, wie Qualitätsstufen, Umweltleistungsstufen, Konzeption für alle Verwendungsarten ("Design for all"), einschließlich des Zugangs von Behinderten, und Konformitätsbewertung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Verwendung, Sicherheit oder Abmessungen des Erzeugnisses, ein​schließlich der Vorschriften über Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Bildzeichen, Prüfun​gen und Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanleitung, Produktionsprozesse und ‑methoden und über Konformitätsbewertungsverfahren,


2. Norm: eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normenorgani​sation zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung nicht zwingend vorgeschrieben ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien fällt:


- internationale Norm: Norm, die von einer internationalen Normenorganisation ange​nommen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist,


- europäische Norm: Norm, die von einer europäischen Normenorganisation ange​nommen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist,


- nationale Norm: Norm, die von einer nationalen Normenorganisation angenommen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist,


3. europäischer technischer Zulassung: eine positive technische Beurteilung der Brauchbarkeit eines Erzeugnisses hinsichtlich der Erfüllung der wesentlichen Anforderungen an bauliche Anlagen; sie erfolgt aufgrund der spezifischen Merkmale des Erzeugnisses und der festgelegten Anwendungs‑ und Verwendungsbedingungen. Die europäische technische Zulassung wird von einer zu diesem Zweck vom Mitgliedstaat zugelassenen Organisation ausgestellt,


4. gemeinsamen technischen Spezifikationen: technische Spezifikationen, die nach einem von den Mitgliedstaaten anerkannten Verfahren erarbeitet und im Amtsblatt der Euro​päischen Union veröffentlicht wurden,


5. technischer Bezugsgröße: jedes Erzeugnis, das keine offizielle Norm ist und von den europäischen Normenorganisationen nach den an die Entwicklung der Bedürfnisse des Marktes angepassten Verfahren erarbeitet wurde.]

[Art. 20 ersetzt durch Art. 51 des K.E. vom 23. November 2007 (B.S. vom 7. Dezember 2007)]


Art. 21 - [§ 1 - [Technische Spezifikationen müssen allen Submittenten gleichen Zugang ermöglichen und dürfen die Öffnung der öffentlichen Aufträge für den Wettbewerb nicht in ungerecht​fertigter Weise behindern.]


Der Auftraggeber nimmt die technischen Spezifikationen in den Auftragsunterlagen auf. Wo immer dies möglich ist, werden diese technischen Spezifika​tionen so festgelegt, dass den Zugangskriterien unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Benutzer einschließlich der Behinderten Rechnung getragen wird.


§ 2 - Unbeschadet zwingender nationaler technischer Vorschriften, soweit diese mit dem europäischen Recht vereinbar sind, werden die technischen Spezifikationen wie folgt formuliert:


a) entweder unter Bezugnahme auf technische Spezifikationen in der Rangfolge na​tionale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen und andere technische Bezugsysteme, die von den europäischen Normenorganisationen erarbeitet wurden oder, falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, unter Bezugnahme auf nationale Normen, nationale technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen zur Planung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken und zum Einsatz von Erzeugnissen. Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zu versehen,


b) oder in Form von Leistungs‑ oder Funktionsanforderungen; diese können Umwelt​eigenschaften umfassen. Die Anforderungen sind jedoch so genau zu fassen, dass sie den Submittenten ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln und dem Auftraggeber die Auftragsvergabe ermöglichen,


c) oder in Form von in Buchstabe b) erwähnten Leistungs‑ oder Funktionsanfor​derungen unter Bezugnahme auf die in Buchstabe a) erwähnten Spezifikationen als Mittel zur Vermutung der Übereinstimmung mit diesen Leistungs‑ oder Funktionsanforderungen,


d) oder unter Bezugnahme auf die in Buchstabe a) erwähnten Spezifikationen hin​sichtlich bestimmter Merkmale und unter Bezugnahme auf die in Buchstabe b) erwähnten Leistungs‑ oder Funktionsanforderungen hinsichtlich anderer Merkmale.


§ 3 - Macht der Auftraggeber von der Möglichkeit Gebrauch, auf die in § 2 Buch​stabe a) erwähnten Spezifikationen zu verweisen, so kann er ein Angebot jedoch nicht mit der Begründung ablehnen, die angebotenen Erzeugnisse und Dienstleistungen entsprächen nicht den von ihm herangezogenen Spezifikationen, sofern der Submittent in seinem Angebot dem Auftraggeber mit geeigneten Mitteln nachweist, dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikationen, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen entsprechen.


Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.


§ 4 - Macht der Auftraggeber von der in § 2 gebotenen Möglichkeit Gebrauch, die technischen Spezifikationen in Form von Leistungs‑ oder Funktionsanforderungen zu formu​lieren, so darf er ein Angebot über Bauleistungen, Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die einer nationalen Norm, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird, einer europäischen technischen Zulassung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder einem technischen Bezugssystem, das von einer europäischen Normenorgani​sation erarbeitet wurde, entsprechen, nicht ablehnen, wenn diese Spezifikationen die von ihm geforderten Leistungs‑ oder Funktionsanforderungen betreffen.


Der Submittent muss in seinem Angebot dem Auftraggeber mit allen geeigneten Mitteln nachweisen, dass die der Norm entsprechenden jeweiligen Bauleistungen, Erzeugnisse oder Dienstleistungen den Leistungs‑ oder Funktionsanforderungen des Auftraggebers entsprechen.


Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.


§ 5 - Schreibt der Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von in § 2 Buchstabe b) erwähnten Leistungs‑ oder Funktionsanforderungen vor, so kann er die detaillierten Spezifikationen oder gegebenenfalls Teile davon verwenden, die in europäischen, (pluri‑)nationalen oder anderen Umweltgütezeichen definiert sind, wenn:


- sie sich zur Definition der Merkmale der Lieferungen oder Dienstleistungen eignen, die Gegenstand des Auftrags sind,


- die Anforderungen an das Gütezeichen auf der Grundlage von wissenschaftlich abgesicherten Informationen ausgearbeitet werden,


- die Umweltgütezeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem alle Betroffenen - wie staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Umweltorganisa​tionen - teilnehmen können,


- und wenn die Gütezeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar sind.


Der Auftraggeber kann angeben, dass bei Erzeugnissen oder Dienstleistungen, die mit einem Umweltgütezeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den im Lastenheft fest​gelegten technischen Spezifikationen genügen; er muss jedes andere geeignete Beweismittel, wie technische Beschreibungen von Herstellern oder Prüfberichte anerkannter Stellen, an​nehmen.


"Anerkannte Stellen" im Sinne des vorliegenden Artikels sind die Prüf‑ und Eich​laboratorien und die Inspektions‑ und Zertifizierungsstellen, die mit den anwendbaren euro​päischen Normen übereinstimmen.


Der Auftraggeber nimmt Bescheinigungen von in anderen Mitgliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an.]
[Art. 21 ersetzt durch Art. 52 des K.E. vom 23. November 2007 (B.S. vom 7. Dezember 2007); § 1 neuer Absatz 1 eingefügt durch Art. 70 des K.E. vom 10. Februar 2010 (B.S. vom 16. Februar 2010)]

Art. 22 - § 1 - Der Auftraggeber teilt den an einem Auftrag interessierten Unternehmern, Lieferanten oder Dienstleistungserbringern auf Verlangen die technischen Spezifikationen mit, die regelmäßig in seinen Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen erwähnt werden oder die er bei Aufträgen, die Gegenstand der nicht verbindlichen regelmäßigen Bekanntmachungen nach Artikel 6 sind, benutzen will. Den interessierten Unternehmern, Lieferanten oder Dienstleistungserbringern kann der Auftraggeber zum Schutz der Vertraulichkeit der von ihm übermittelten Angaben Auflagen erteilen.

§ 2 - Soweit sich solche technischen Spezifikationen aus Dokumenten ergeben, die interessierten Unternehmern, Lieferanten oder Dienstleistungserbringern zur Verfügung stehen können, genügt eine Bezugnahme auf diese Dokumente.

§ 3 - [Eine Variante darf nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie zu einem Lieferauftrag anstatt zu einem Dienstleistungsauftrag führen würde und umgekehrt.]

[Art. 22 § 3 ersetzt durch Art. 53 des K.E. vom 23. November 2007 (B.S. vom 7. Dezember 2007)]

[KAPITEL 5 - Soziale und steuerliche Verpflichtungen]

[Unterteilung Kapitel 5 eingefügt durch Art. 128 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009)]

[Art. 22bis - Der Auftraggeber kann in den Auftragsunterlagen die Stellen angeben, bei denen Submittenten die erforderlichen Auskünfte über die Verpflichtungen im Zusammenhang mit Steuern, Umweltschutz, Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen erhalten können, die am Ort gelten, an dem die Leistungen zu erbringen sind, und während der Ausführung des Auftrags auf diese Leistungen anwendbar sind.


Wenn der Auftraggeber die in Absatz 1 erwähnten Auskünfte erteilt, müssen Submittenten in ihrem Angebot erklären, dass sie bei seiner Ausarbeitung den am Ort der Leistungserbringung geltenden Verpflichtungen im Zusammenhang mit Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen Rechnung getragen haben.


Absatz 2 ist unbeschadet der Anwendung von Artikel 16 letzter Absatz anwendbar.]

[Art. 22bis eingefügt durch Art. 129 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009)]
TITEL II - Bescheinigungsverfahren, Korrekturmechanismus und Schlichtung
KAPITEL 1 - Bescheinigungsverfahren
Art. 23 - 26 - […]

[Art. 23 bis 26 aufgehoben durch Art. 73 des K.E. vom 10. Februar 2010 (B.S. vom 16. Februar 2010)]
KAPITEL 2 - Korrekturmechanismus
Art. 27 - Wenn die Europäische Kommission vor Abschluss eines Vertrags Schlussfolgerungen notifiziert, nach denen ein klarer und eindeutiger Verstoß gegen die Gemeinschaftsvorschriften für die Vergabe der im vorliegenden Erlass erwähnten Aufträge vorliegt, und wenn sie darum ersucht, den Verstoß zu beseitigen, muss der betreffende Auftraggeber mit den Behörden zusammenarbeiten, die beauftragt sind, der Kommission eine Antwort mitzuteilen. Der Auftraggeber ist ebenfalls verpflichtet, dem Premierminister auf dem schnellsten Weg innerhalb von zehn Tagen nach Eingang der Notifikation der Kommission sämtliche Unterlagen und Auskünfte zu übermitteln, die zur Erteilung dieser Antwort erforderlich sind.

KAPITEL 3 - Schlichtung
Art. 28 - 30 - […]
[Art. 28 bis 30 aufgehoben durch Art. 73 des K.E. vom 10. Februar 2010 (B.S. vom 16. Februar 2010)]
TITEL III - Durch öffentliche Unternehmen vergebene Bau-,

Liefer- und Dienstleistungsaufträge
Art. 31 - Die Bestimmungen des vorliegenden Erlasses finden Anwendung auf die in Artikel 63 Absatz 1 des Gesetzes erwähnten öffentlichen Unternehmen, darunter diejenigen, die in Anlage 1 zum vorliegenden Erlass unter Buchstabe B aufgezählt sind, sofern der geschätzte Wert ihrer Aufträge mindestens die in Artikel 2 des vorliegenden Erlasses vorgesehenen Beträge erreicht.

[…]
[Art. 31 früherer Absatz 2 aufgehoben durch Art. 60 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006)]
TITEL IV - Schlussbestimmungen
Art. 32 - Folgende Länder fallen gemäß den Bestimmungen und Bedingungen der für sie geltenden internationalen Maßnahme unter die Bestimmungen von Buch II des Gesetzes und des vorliegenden Erlasses:

1. Island, Liechtenstein und Norwegen, in Anwendung des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum für Aufträge, deren geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer mindestens die in Artikel 2 erwähnten Beträge erreicht,

2. Kanada, Korea, die Vereinigten Staaten von Amerika, Israel, Japan und die Schweiz, in Anwendung des im Rahmen des Allgemeinen Zoll‑ und Handelsabkommens geschlossenen Übereinkommens über öffentliches Beschaffungswesen, für Aufträge, deren geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer mindestens die in Artikel 31 Absatz 2 erwähnten Beträge erreicht.

Gemeint sind nur die Aufträge der öffentlichen Unternehmen und der öffentlichen Auftraggeber im Sinne von Artikel 31 des vorliegenden Erlasses, die folgende Tätigkeiten betreffen:

a) Tätigkeiten im Bereich der Wasser- und Elektrizitätsversorgung im Sinne der Artikel 49 und 50 des Gesetzes,

b) das Betreiben von Netzen zur Versorgung der Öffentlichkeit im Bereich des Verkehrs per Untergrundbahn, Straßenbahn, Bus, Trolleybus, Kabel oder automatische Systeme im Sinne von Artikel 53 Nr. 1 des Gesetzes, 

c) die Nutzung eines geographisch abgegrenzten Gebiets zum Zwecke der Versorgung von Beförderungsunternehmen im Luft-, See- oder Binnenschiffsverkehr mit Flughäfen, See- oder Binnenhäfen oder anderen Verkehrsendeinrichtungen.

Art. 33 - § 1 - Alle nötigen statistischen Angaben über Aufträge, die dem vorliegenden Erlass unterliegen, werden dem Premierminister oder dem Minister der Wirtschaft auf Verlangen gemäß den von ihnen festgelegten Modalitäten übermittelt, damit sie der Europäischen Kommission mitgeteilt werden.

§ 2 - [Die Auftraggeber bewahren sachdienliche Unterlagen über jede Auftragsvergabe auf, die es ihnen zu einem späteren Zeitpunkt ermöglichen, die Entscheidungen zu begründen über:

a) die Prüfung und Auswahl der Unternehmer, Lieferanten oder Dienstleistungserbringer und die Auftragsvergabe,

b) [die Ablehnung eines Angebots in den in Artikel 21 §§ 4 und 5 erwähnten Fällen,]

c) den Rückgriff auf Verfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb gemäß Artikel 59 § 2 des Gesetzes,

d) [die Nichtanwendung der Bestimmungen von Buch II Titel I Kapitel 1 des Gesetzes aufgrund der darin vorgesehenen Ausschlussfälle und der in Anlage 2 Buchstabe B zum Gesetz erwähnten Ausschlussfälle,]

[e) den Rückgriff auf eine Dienstleistungskonzession, die nicht in den Anwendungs​bereich des Gesetzes fällt, oder auf eine öffentliche Baukonzession, auf die Buch II des Gesetzes keine Anwendung findet.]

Diese Angaben müssen mindestens vier Jahren lang ab der Auftragsvergabe aufbewahrt werden.]

[§ 3 - [Wird der Auftrag in einem nicht offenen Verfahren oder einem Ver​hand​lungs​verfahren mit Bekanntmachung vergeben, setzt der Auftraggeber sofort nach dem Auswahlbeschluss Bewerber, die nicht ausgewählt worden sind, von ihrer Nichtauswahl in Kenntnis und fügt die Gründe dafür bei.]]

[§ 4 - [Im Falle eines Verhandlungsverfahrens ohne Bekanntmachung im Sinne von Artikel 59 § 2 des Gesetzes teilt der Auftraggeber Submittenten, deren Angebot nicht gewählt worden ist, und dem Auftragnehmer den mit Gründen versehenen Beschluss zur Auftragsvergabe innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Empfang des entsprechenden schriftlichen Antrags mit.]]

[§ 5 - Ein Auftraggeber teilt sofort Bewerbern oder Submittenten mit, dass er beschlossen hat, auf eine Auftragsvergabe zu verzichten oder das Verfahren erneut einzuleiten. Innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Eingang des entsprechenden schriftlichen Antrags teilt er den Bewerbern oder Submittenten die Gründe für seinen Beschluss mit.]
[Art. 33 § 2 ersetzt durch Art. 10 Nr. 1 des K.E. vom 17. März 1999 (B.S. vom 26. März 1999); § 2 Abs. 1 Buchstabe b) ersetzt durch Art. 130 Nr. 1 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 2 Abs. 1 Buchstabe d) ersetzt durch Art. 71 des K.E. vom 10. Februar 2010 (B.S. vom 16. Februar 2010); § 2 Abs. 1 Buchstabe e) eingefügt durch Art. 130 Nr. 2 des K.E. vom 29. September 2009 (B.S. vom 2. Oktober 2009); § 3 eingefügt durch Art. 10 Nr. 2 des K.E. vom 17. März 1999 (B.S. vom 26. März 1999) und ersetzt durch Art. 24 Nr. 1 des K.E. vom 31. Juli 2008 (B.S. vom 18. August 2008); § 4 eingefügt durch Art. 10 Nr. 3 des K.E. vom 17. März 1999 (B.S. vom 26. März 1999) und ersetzt durch Art. 24 Nr. 2 des K.E. vom 31. Juli 2008 (B.S. vom 18. August 2008); § 5 eingefügt durch Art. 24 Nr. 3 des K.E. vom 31. Juli 2008 (B.S. vom 18. August 2008)]

[Art. 33bis - Die in Artikel 65/18 Absatz 1 Nr. 1 des Gesetzes erwähnte Bekannt​machung für die Zwecke der freiwilligen Ex-ante-Transparenz wird gemäß dem Bekannt​machungsmuster in Anlage 7 zu vorliegendem Erlass erstellt.]

[Art. 33bis eingefügt durch Art. 72 des K.E. vom 10. Februar 2010 (B.S. vom 16. Februar 2010)]
Art. 34 - Der Königliche Erlass vom 26. Juli 1994 über den Aufruf zum Wettbewerb für bestimmte Bau‑ und Lieferaufträge im Bereich der Wasser‑, Energie‑ und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft wird aufgehoben.

Art. 35 - Vorliegender Erlass findet Anwendung auf die ab 1. Juli 1996 bekannt gegebenen Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge und Wettbewerbe sowie auf diejenigen, für die in Ermangelung einer Bekanntmachung der Beschluss, einen Auftrag zu vergeben, ab diesem Tag gefasst wird.

Die vor diesem Datum bekannt gegebenen oder beschlossenen Aufträge und Wettbewerbe unterliegen weiterhin den zum Zeitpunkt der Bekanntmachung beziehungsweise des Beschlusses geltenden Gesetzes-, Verordnungs- und Verwaltungsbestimmungen.

Art. 36 - Unsere Minister sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

[ANLAGE 1]
[Anlage 1 ersetzt durch Art. 11 des K.E. vom 17. März 1999 (B.S. vom 26. März 1999) und abgeändert durch Art. 21 Nr. 1 und 2 des K.E. vom 20. Juli 2005 (B.S. vom 22. August 2005) und Art. 177/1 des G. vom 21. März 1991 (B.S. vom 27. März 1991), selbst eingefügt durch Art. 3 des G. vom 13. April 2019 (B.S. vom 7. Mai 2019)]
Liste der privatrechtlichen Personen, die besondere oder ausschließliche Rechte im Sinne von Artikel 47 des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau‑, Liefer‑ und Dienstleistungsaufträge haben


1. Im Bereich der Wasserversorgung


Gewinnung, Fortleitung oder Verteilung von Trinkwasser


- Aquinter AG


2. Im Bereich der Energieversorgung


Erzeugung, Fortleitung oder Verteilung von elektrischem Strom


- Electrabel AG


Fortleitung oder Verteilung von Gas oder Wärme


- Distrigaz AG


Öl- oder Gassuche oder -gewinnung


-


Aufsuchung oder Gewinnung von Kohle oder anderen Festbrennstoffen


-


3. Im Bereich der Verkehrsversorgung


Betreibung von Schienenverkehrsnetzen


-


Betreibung von Untergrundbahn-, Straßenbahn-, Bus- oder Trolleybusverkehrsnetzen


-


Überlassung von Flughäfen


- Brussels South Charleroi Airport AG


- Société de Développement et de Promotion de l’Aéroport de Bierset AG


Überlassung von See- oder Binnenhäfen oder anderen Verkehrsendpunkten


-


4. [Im Bereich der Postdienste]

Liste der öffentlichen Unternehmen im Sinne von Artikel 26 des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau‑, Liefer‑ und Dienstleistungsaufträge


1) Im Bereich der Verkehrsversorgung


Betreibung von Schienenverkehrsnetzen


- Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen


Überlassung von Flughäfen


- Belgian International Airport Company


- [skeyes]

2) [Im Bereich der Postdienste 


- Die Post]

[anlage 2 – Nicht verbindliche regelmässige bekanntmachung –sektoren]
[Anlage 2 ersetzt durch Art. 61 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006)]

	Diese Bekanntmachung dient als Aufruf zum Wettbewerb
Ja   FORMCHECKBOX 

Nein   FORMCHECKBOX 

Diese Bekanntmachung dient der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote
Ja   FORMCHECKBOX 

Nein   FORMCHECKBOX 

Wenn ja, füllen Sie bitte auch Anlage A aus (Angaben in Zusammenhang mit einer regelmäßigen, nicht verbindlichen Bekanntmachung, die als Aufruf zum Wettbewerb oder der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote dient)


Abschnitt I: ÖFFENTLICHER Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)
name, adressen und kontaktstelle(n)

	Offizielle Bezeichnung:      


	Postanschrift:      


	Stadt / Ort:      

	Postleitzahl:      
	Land:      

	Kontaktstelle(n):      
Bearbeiter:      

	Telefon:      

	E-Mail:      

	Fax:       

	Internet-Adresse(n) (falls zutreffend):      
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers/des Auftraggebers (URL):      

     
Adresse des Beschafferprofils (URL):       

     



	Weitere Auskünfte erteilen:


 FORMCHECKBOX 
 die oben genannten Kontaktstellen


 FORMCHECKBOX 
 andere Stellen: bitte Anlage A.1 ausfüllen


wenn die bekanntmachung als aufruf zum wettbewerb oder der verkürzung der frist für den eingang der angebote dient

	Sonderlastenheft und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für ein dynamisches Beschaffungssystem*) sind erhältlich bei: 









   FORMCHECKBOX 
 den oben genannten Kontaktstellen









   FORMCHECKBOX 
 anderen Stellen: bitte Anlage A.II ausfüllen

	Angebote, Teilnahmeanträge oder Interessensbekundungen sind zu richten an: 









   FORMCHECKBOX 
 die oben genannten Kontaktstellen









   FORMCHECKBOX 
 andere Stellen: bitte Anlage A.III ausfüllen


I.2)
haupttätigkeit(en) des öffentlichen auftraggebers/des auftraggebers

	 FORMCHECKBOX 

Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

 FORMCHECKBOX 

Strom

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen   Brennstoffen


	 FORMCHECKBOX 

Wasser

 FORMCHECKBOX 

Postdienste

 FORMCHECKBOX 

Eisenbahndienste

 FORMCHECKBOX 

Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus-        oder Busdienste

 FORMCHECKBOX 

Hafeneinrichtungen

 FORMCHECKBOX 

Flughafenanlagen




abschnitt II: auftragsgegenstand

	II.1)
bezeichnung des auftrags durch den öffentlichen auftraggeber/den auftraggeber 


     

	II.2)
Art des Auftrags (Bitte nur eine Kategorie – Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung – auswählen, und zwar die, die dem Auftrags- oder Beschaffungsgegenstand am ehesten entspricht)


	a)
Bauleistung                                FORMCHECKBOX 

	b)
Lieferung
 FORMCHECKBOX 

	c)
Dienstleistung
 FORMCHECKBOX 



	
	
	Dienstleistungskategorie:
Nr.
    
(Dienstleistungskategorien 1-27 siehe Anlage II zum Gesetz vom 24. Dezember 1993 und die Anhänge XVII A und XVII B zur Richtlinie 2004/17/EG)

	II.3)     kurze beschreibung des auftrags oder beschaffungsvorhabens(bei Dienstleistungsaufträgen, bitte jede beabsichtigte Beschaffung in den einzelnen Dienstleistungskategorien angeben)

 (für Einzelheiten über Lose verwenden Sie bitte Anlage B, und zwar ein Formular pro Los)



	II.4)     cpv-klassifizierung (gemeinsames vokabular für öffentliche aufträge) (siehe http://simap.eu.int)



	
	Hauptteil


	Zusatzteil (falls zutreffend)

	Hauptgegenstand
	      .        .        .        -    

	             -                           -  

	Ergänzende Gegenstände
	      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    

	             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  

	II.5)
voraussichtlicher beginn der vergabeverfahren und vertragslaufzeit

Falls bekannt: voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren:
      /       /               (TT/MM/JJJJ)

	Laufzeit in Monaten                  oder Tagen               (ab Auftragsvergabe)

oder (falls bekannt) voraussichtlicher


Beginn:
        /       /               (TT/MM/JJJJ)

     Ende:
        /       /               (TT/MM/JJJJ)



	II.6)
veranschlagte kosten und wesentliche finanzierungsbedingungen (falls zutreffend)



	II.6.1)
Ursprünglich veranschlagte Kosten (falls zutreffend; in Zahlen)

Falls bekannt: geschätzter Wert ohne MwSt.: 

Währung: 


oder Spanne von 
  bis 

Währung: 




	II.6.2)
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (sofern bekannt)



	II.7)
auftrag fällt unter das beschaffungsübereinkommen (gpa)
Ja   FORMCHECKBOX 

Nein   FORMCHECKBOX 



	II.8)
sonstige informationen (falls zutreffend)




-----------------(Bitte verwenden Sie diesen Vordruck für jeden Liefer- und Dienstleistungsauftrag)------------------

abschnitt iv: verfahren und verwaltungsinformationen
	IV.1)
Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber/beim Auftraggeber (falls zutreffend)




-----------------(Bitte verwenden Sie diesen Vordruck für jeden Liefer- und Dienstleistungsauftrag)------------------
abschnitt VI: zusätzliche informationen
	VI.1) auftrag in vorhaben und/oder programm, das
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein
aus gemeinschaftsmitteln finanziert wird

Wenn ja, geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programm es sich handelt


	VI.2) sonstige informationen (falls zutreffend)



	VI.3) geschätzter gesamtwert der liefer- bzw. dienstleistungsaufträge (falls zutreffend)

	Bitte geben Sie gemäß Abschnitt II.6) Veranschlagte Kosten den geschätzten Gesamtwert der Liefer- oder Dienstleistungsaufträge oder der Rahmenvereinbarungen nach Warengruppen an

Wert: 

Währung: 


oder niedrigstes Angebot 
/


      höchstes Angebot 
,

      das berücksichtigt wurde                                  Währung: 



	ohne MwSt.
	einschließlich              MwSt.          
	MwSt.-               Satz (%)

	
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
     bei

 FORMCHECKBOX 
    bei
	    ,   
    ,   


	VI.4)
tag der absendung dieser bekanntmachung:        /       /               (TT/MM/JJJJ)




anhang

vorherige nicht verbindliche bekanntmachung, die als aufruf zum wettbewerb 

oder der verkürzung der frist für den eingang der angebote dient

Dient die Bekanntmachung der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote, sind die Angaben 

in diesem Anhang nur zu machen, sofern sie vorliegen 

abschnitt II: auftragsgegenstand

II.1)
beschreibung

	II.1.1)
 Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber





	II.1.2)
Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung

(Bitte nur eine Kategorie – Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung – auswählen, und zwar die, die dem Auftrags- oder Beschaffungsgegenstand am ehesten entspricht)  FORMDROPDOWN 



	(a)
Bauleistung                                 FORMCHECKBOX 

	(b)
Lieferung
 FORMCHECKBOX 

	(c)
Dienstleistung
 FORMCHECKBOX 


	Ausführung
 FORMCHECKBOX 

Planung und Ausführung
 FORMCHECKBOX 

Erbringung einer Bauleistung,
 FORMCHECKBOX 

gleichgültig mit welchen Mitteln, gemäß 

den vom Auftraggeber genannten Erfordernissen 


	Kauf

 FORMCHECKBOX 

Leasing
 FORMCHECKBOX 

Miete
 FORMCHECKBOX 

Mietkauf
 FORMCHECKBOX 

eine Kombination davon
 FORMCHECKBOX 

	Dienstleistungskategorie:
Nr.
    
(Dienstleistungskategorien 1-27 siehe 

Anlage II zum Gesetz vom 24. Dezember 1993

und die Anhänge XVII A und XVII B zur Richtlinie 2004/17/EG)

	Hauptausführungsort

NUTS-Code                                         
	Hauptlieferort

NUTS-Code                                        
	Hauptort der Dienstleistung

NUTS-Code        
                      

	(Siehe Anlage 9 zum K.E. vom 10. Januar 1996/Anlage 8 zum K.E. vom 18. Juni 1996)



	II.1.3)
Gegenstand der Bekanntmachung

Öffentlicher Auftrag
 FORMCHECKBOX 

Aufbau eines dynamischen Beschaffungssystems (DBS*)
 FORMCHECKBOX 

Abschluss einer Rahmenvereinbarung
 FORMCHECKBOX 



	II.1.4)
Angaben zur Rahmenvereinbarung (falls zutreffend)

	Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern        FORMCHECKBOX 

Zahl          oder, falls zutreffend, Höchstzahl          

der an der geplanten Rahmenvereinbarung Beteiligten


	Rahmenvereinbarung mit einem einzigen                          FORMCHECKBOX 

Wirtschaftsteilnehmer  

	Laufzeit der Rahmenvereinbarung:  in Jahren       oder Monaten          



	Geschätzter Gesamtwert des Auftrags über die Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung (falls zutreffend; in Zahlen):

Geschätzter Gesamtwert ohne MwSt.: 

Währung: 


oder Spanne von 
 bis 
 
Währung: 


Periodizität der zu vergebenden Aufträge (sofern bekannt): 




	II.1.5)
Aufteilung in Lose (Verwenden Sie für die Angaben zu den Losen Anlage B,
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein

und zwar ein Formular pro Los)

Wenn ja, sollten die Angebote wie folgt eingereicht werden (bitte nur ein Kästchen ankreuzen):



	nur für ein Los
 FORMCHECKBOX 

	für ein oder mehrere Lose
 FORMCHECKBOX 

	für alle Lose
 FORMCHECKBOX 



II.2)
menge oder umfang des auftrags

	II.2.1)
Gesamtmenge bzw. -umfang (einschließlich aller Lose und Optionen, falls zutreffend)

Falls bekannt: geschätzter Wert ohne MwSt. (in Zahlen):                                             Währung: 


oder Spanne von 
 bis 
 
Währung: 





	II.2.2)
Optionen (falls zutreffend):                                                                                                                           FORMCHECKBOX 
  Ja
    FORMCHECKBOX 
  Nein                                                                                         

Wenn ja, Beschreibung der Optionen: 


Voraussichtlicher Zeitplan für den Rückgriff auf diese Optionen, falls bekannt: in Monaten         oder Tagen             

(ab Auftragsvergabe)



	Zahl der möglichen Verlängerungen (falls zutreffend):          
oder           Spanne: von          bis        
Falls bekannt: voraussichtlicher Zeitrahmen für Folgeaufträge bei Daueraufträge für Lieferungen oder Dienstleistungen:

in Monaten         oder Tagen              (ab Auftragsvergabe)




abschnitt III: rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische informationen

III.1)
bedingungen für den auftrag

	III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten (falls zutreffend)



	III.1.2) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird (falls zutreffend)


	III.1.3) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung (falls zutreffend)
 FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja, Darlegung der besonderen Bedingungen




III.2)
teilnahmebedingungen

	III.2.1)
Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handels​registers



	Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen (falls zutreffend):



	III.2.2)
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit


	Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen (falls zutreffend):



	III.2.3)
Technische Leistungsfähigkeit



	Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen (falls zutreffend):



	III.2.4) Vorbehaltene Aufträge (falls zutreffend)   
  FORMCHECKBOX 
  Ja 
 FORMCHECKBOX 
  Nein



	Der Auftrag ist geschützten Werkstätten vorbehalten

 FORMCHECKBOX 

Die Auftragsausführung ist auf Programme für geschützte Beschäftigungsverhältnisse beschränkt

 FORMCHECKBOX 




III.3)
besondere bedingungen für dienstleistungsaufträge

	III.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
  FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja, Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:



	III.3.2) Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen 
 FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein

angeben, die für die Ausführung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen





abschnitt iv: Verfahren
IV.1)
verfahrensart 

	IV.1.1) Verfahrensart



	Nicht offenes Verfahren
 FORMCHECKBOX 

Verhandlungsverfahren
 FORMCHECKBOX 



IV.2)
zuschlagskriterien 

	IV.2.1) Zuschlagskriterien (bitte Zutreffendes ankreuzen)



	Niedrigster Preis
 FORMCHECKBOX 

oder

Wirtschaftlich günstigstes Angebot 
 FORMCHECKBOX 
           in Bezug auf:
 FORMCHECKBOX 
     die nachstehenden Kriterien (die Zuschlagskriterien sollten nach ihrer Gewichtung oder in absteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit angegeben werden, wenn eine Gewichtung nachweislich nicht möglich ist)

 FORMCHECKBOX 
     die Kriterien, die im Lastenheft, der Aufforderung zur Interessensbekundung, zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung angegeben sind



	Kriterien

1.



2.



3.



4.



5.




	Gewichtung



	Kriterien

6.

7.

8.

9.

10.

	Gewichtung




	IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt*                                                                                        FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein



	Wenn ja, zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion (falls zutreffend)




IV.3)
verwaltungsinformationen 

	IV.3.1) Bedingungen für den Erhalt von Lastenheft und ergänzenden Unterlagen (außer DBS*)



	Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen

Tag:       /       /                (TT/MM/JJJJ)
Uhrzeit: 




	Die Unterlagen sind kostenpflichtig
          FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein
Wenn ja, Preis (in Zahlen): 

Währung: 


Zahlungsbedingungen und -weise: 




	IV.3.2) Stichtag für die Einreichung von Interessensbekundungen (nur bei einem Aufruf zum Wettbewerb)

Tag:       /       /               (TT/MM/JJJJ)



	IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Anträge auf Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung (nur wenn die Bekanntmachung der Verkürzung der Fristen dient)

Tag:       /       /               (TT/MM/JJJJ)
Uhrzeit: 




	IV.3.4) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können



	
ES
CS
DA
DE
ET
EL
EN
FR
IT
LV
LT
HU
MT
NL
PL
PT
SK
SL
FI
SV


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Sonstige: 




abschnitt VI: zusätzliche informationen 

	VI.1) dauerauftrag (falls zutreffend)
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja, voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen: 



	VI. 2) sonstige informationen (falls zutreffend)

Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.



	VI.3) nachprüfungsverfahren/rechtsbehelfsverfahren


	VI.3.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren (falls zutreffend)



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	VI.3.2) Einlegung von Rechtsbehelfen (bitte Abschnitt VI.3.2 oder ggf. Abschnitt VI.3.3 ausfüllen)



	Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 



	VI.3.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:


anlage A

sonstige adressen und kontaktstellen
I)
adressen und kontaktstellen, bei denen nähere auskünfte erhältlich sind

	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	Kontaktstelle(n):

Zu Händen von: 


	Telefon:

	E-Mail: 


	Fax:

	Internet-Adresse (URL): 




Wenn diese Bekanntmachung als Aufruf zum Wettbewerb oder der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote dient

II)
adressen und kontaktstellen, bei denen weitere unterlagen erhältlich sind (einschliesslich unterlagen für ein dynamisches beschaffungssystem*) 

	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	Kontaktstelle(n):

Zu Händen von: 


	Telefon:

	E-Mail: 


	Fax:

	Internet-Adresse (URL): 




III)
adressen und kontaktstellen, an die angebote/teilnahmeanträge zu senden sind

	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	Kontaktstelle(n):

Zu Händen von: 


	Telefon:

	E-Mail: 


	Fax:

	Internet-Adresse (URL): 




Anlage B

angaben zu den losen

Los-Nr.                  Bezeichnung: 


	1)
kurze beschreibung



	2)
cpv-klassifizierung (gemeinsames vokabular für öffentliche aufträge) (siehe http://simap.eu.int)



	
	Hauptteil


	Zusatzteil (falls zutreffend)

	Hauptgegenstand
	      .        .        .        -    

	             -                           -  


	Ergänzende

Gegenstände
	      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    

	             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  

	3)
menge oder umfang (nur wenn diese Bekanntmachung nicht als Aufruf zum Wettbewerb dient)

Falls bekannt: geschätzter Wert ohne MwSt. (in Zahlen):  ..
 
 Währung: 


oder Spanne von 
  bis 

Währung: 




	4)
abweichung vom beginn der vergabeverfahren und/oder von der vertragslaufzeit (falls zutreffend) 

Laufzeit in Monaten          oder Tagen              (ab Auftragsvergabe)

oder (falls bekannt) voraussichtlicher

Beginn:
        /       /                (TT/MM/JJJJ)


Ende:
        /       /                (TT/MM/JJJJ)



	5)
weitere angaben zu den losen





-------------------------------------------------------------(Verwenden Sie ein Formular pro Los)---------------------------------------------------------
[anlage 3 - auftragsBekanntmachung – sektoren]
[Anlage 3 ersetzt durch Art. 61 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006, Err. vom 15. Mai 2006)]

abschnitt I – öffentlicher auftraggeber/auftraggeber 

I.1)
name, adressen** und kontaktstelle(n)

	Offizielle Bezeichnung:      


	Postanschrift:      


	Stadt / Ort:      

	Postleitzahl:      
	Land:      

	Kontaktstelle(n):      
Bearbeiter:      

	Telefon:      

	E-Mail:      

	Fax:       

	Internet-Adresse(n) (falls zutreffend):      
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers/des Auftraggebers (URL):      

     
Adresse des Beschafferprofils (URL):       

     



	Weitere Auskünfte erteilen:


 FORMCHECKBOX 
 die oben genannten Kontaktstellen


 FORMCHECKBOX 
 andere Stellen: bitte Anlage A.1 ausfüllen

	Lastenheft und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: 









   FORMCHECKBOX 
 den oben genannten Kontaktstellen









   FORMCHECKBOX 
 anderen Stellen: bitte Anlage A.II ausfüllen

	Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:









   FORMCHECKBOX 
 die oben genannten Kontaktstellen









   FORMCHECKBOX 
 andere Stellen: bitte Anlage A.III ausfüllen


I.2)
haupttätigkeit(en) des öffentlichen auftraggebers/des auftraggebers**

	 FORMCHECKBOX 

Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

 FORMCHECKBOX 

Strom

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen   Brennstoffen


	 FORMCHECKBOX 

Wasser

 FORMCHECKBOX 

Postdienste

 FORMCHECKBOX 

Eisenbahndienste

 FORMCHECKBOX 

Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus-        oder Busdienste

 FORMCHECKBOX 

Hafeneinrichtungen

 FORMCHECKBOX 

Flughafenanlagen




abschnitt II: auftragsgegenstand
II.1)
beschreibung
	II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber


     

	II.1.2)
Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung**

(Bitte nur eine Kategorie – Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung – auswählen, und zwar die, die dem Auftrags- oder Beschaffungsgegenstand am ehesten entspricht)  FORMDROPDOWN 



	a)
Bauleistung                                  FORMCHECKBOX 

	b)
Lieferung
 FORMCHECKBOX 

	c)
Dienstleistung
 FORMCHECKBOX 



	Ausführung
 FORMCHECKBOX 

Planung und Ausführung
 FORMCHECKBOX 

Erbringung einer Bauleistung,
 FORMCHECKBOX 

gleichgültig mit welchen Mitteln, 

gemäß den vom Auftraggeber

genannten Erfordernissen 


	Kauf

 FORMCHECKBOX 

Leasing
 FORMCHECKBOX 

Miete
 FORMCHECKBOX 

Mietkauf
 FORMCHECKBOX 

eine Kombination davon
 FORMCHECKBOX 

	Dienstleistungskategorie:
Nr.
    
(Dienstleistungskategorien 1-27 siehe Anlage II zum Gesetz vom 24. Dezember 1993 und die Anhänge XVII A und XVII B zur Richtlinie 2004/17/EG)

	Hauptausführungsort

NUTS-Code                                         

	Hauptlieferort

NUTS-Code                                        
	Hauptort der Dienstleistung

NUTS-Code        
                      

	(Siehe Anlage 9 zum K.E. vom 10. Januar 1996/Anlage 8 zum K.E. vom 18. Juni 1996)

	II.1.3)
Gegenstand der Bekanntmachung

Öffentlicher Auftrag
 FORMCHECKBOX 

Aufbau eines dynamischen Beschaffungssystems (DBS*)
 FORMCHECKBOX 

Abschluss einer Rahmenvereinbarung
 FORMCHECKBOX 



	II.1.4)
Angaben zur Rahmenvereinbarung (falls zutreffend)

	Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern   
 FORMCHECKBOX 

Zahl           oder, falls zutreffend, Höchstzahl          

der an der geplanten Rahmenvereinbarung Beteiligten


	Rahmenvereinbarung mit einem einzigen                         
 FORMCHECKBOX 

Wirtschaftsteilnehmer

	Laufzeit der Rahmenvereinbarung: (falls zutreffend)

in Jahren       oder Monaten          



	Geschätzter Gesamtwert des Auftrags über die Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung (falls zutreffend; in Zahlen):
Geschätzter Gesamtwert ohne MwSt.: 

Währung: 


oder Spanne von 
 bis 
 
Währung: 


Periodizität der zu vergebenden Aufträge (sofern bekannt): 




	II.1.5)  Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens**




	II.1.6)  CPV-Klassifizierung (Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge) (siehe http://simap.eu.int)


	
	Hauptteil


	Zusatzteil (falls zutreffend)

	Hauptgegenstand
	      .        .        .        -    

	**


	             -                           -  

	Ergänzende Gegenstände
	      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    

	
	             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  

	II.1.7)  Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (gpa)
 FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein



	II.1.8) Aufteilung in Lose (Verwenden Sie für die Angaben zu den Losen Anlage B,
 FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein

und zwar ein Formular pro Los)

Wenn ja, sollten die Angebote wie folgt eingereicht werden (bitte nur ein Kästchen ankreuzen):


	nur für ein Los
 FORMCHECKBOX 


	für ein oder mehrere Lose
 FORMCHECKBOX 

	für alle Lose
 FORMCHECKBOX 


	II.1.9)  Varianten/Alternativangebote sind zulässig:

 FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein




II.2)
menge oder umfang des auftrags

	II.2.1)
Gesamtmenge bzw. -umfang (einschließlich aller Lose und Optionen, falls zutreffend)

Falls bekannt: geschätzter Wert ohne MwSt. (in Zahlen):
   Währung: 


oder Spanne von 
 bis 

                                            Währung: 
          



	II.2.2) Optionen (falls zutreffend)
 FORMCHECKBOX 
  Ja
     FORMCHECKBOX 
  Nein
Wenn ja, Beschreibung der Optionen:  


Falls bekannt: voraussichtlicher Zeitplan für den Rückgriff auf diese Optionen:

in Monaten                   oder Tagen                (ab Auftragsvergabe)



	Zahl der möglichen Verlängerungen (falls zutreffend):            oder  Spanne: von            bis          

Falls bekannt: voraussichtlicher Zeitrahmen für spätere Aufrufe zum Wettbewerb bei verlängerbaren Verträgen:

in Monaten         oder Tagen               (ab Auftragsvergabe)




II.3)
vertragslaufzeit bzw. beginn und ende der auftragsausführung

	Laufzeit in Monaten                   oder Tagen                (ab Auftragsvergabe)

oder Beginn:
        /       /               (TT/MM/JJJJ)

         Ende:
        /       /               (TT/MM/JJJJ)




abschnitt III: rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische informationen
III.1)
bedingungen für den auftrag

	III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten (falls zutreffend)



	III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend)



	III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird (falls zutreffend)


	III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung (falls zutreffend)
 FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja, Darlegung der besonderen Bedingungen:




III.2)
teilnahmebedingungen

	III.2.1)
Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung, in einem Berufs- oder Handelsregisters**
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:



	III.2.2)
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit **



	Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen (falls zutreffend):




	III.2.3)
Technische Leistungsfähigkeit**



	Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen (falls zutreffend):




	III.2.4) Vorbehaltene Aufträge (falls zutreffend)   






  FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein



	Der Auftrag ist geschützten Werkstätten vorbehalten

 FORMCHECKBOX 

Die Auftragsausführung ist auf Programme für geschützte Beschäftigungsverhältnisse beschränkt

 FORMCHECKBOX 




III.3)
besondere bedingungen für dienstleistungsaufträge **

	III.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
  FORMCHECKBOX 
  Ja
  FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja, Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:



	III.3.2) Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen
 FORMCHECKBOX 
  Ja
  FORMCHECKBOX 
  Nein

angeben, die für die Ausführung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen




abschnitt Iv: Verfahren
IV.1)
verfahrensart

	IV.1.1) Verfahrensart**


	Offenes Verfahren
 FORMCHECKBOX 

Nicht offenes Verfahren
 FORMCHECKBOX 

	Verhandlungsverfahren
                    FORMCHECKBOX 

Bewerber sind bereits ausgewählt worden
 FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja, bitte Namen und Anschriften der bereits ausgewählten Wirtschaftsteilnehmer in Abschnitt VI.3) Sonstige Informationen angeben


IV.2)
zuschlagskriterien

	IV.2.1) Zuschlagskriterien (bitte Zutreffendes ankreuzen)



	Niedrigster Preis
 FORMCHECKBOX 

oder

Wirtschaftlich günstigstes Angebot
 FORMCHECKBOX 
         in Bezug auf:

 FORMCHECKBOX 
     die nachstehenden Kriterien (die Zuschlagskriterien sollten nach ihrer Gewichtung oder in absteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit angegeben werden, wenn eine Gewichtung nachweislich nicht möglich ist)

 FORMCHECKBOX 
     die Kriterien, die im Lastenheft, der Aufforderung zur Interessensbekundung, zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung angegeben sind



	Kriterien

1.



2.



3.



4.



5.




	Gewichtung



	Kriterien

6.

7.

8.

9.

10.

	Gewichtung




	IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt*
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein



	Wenn ja, zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion (falls zutreffend)




IV.3)
verwaltungsinformationen

	IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber/beim Auftraggeber (falls zutreffend)


	IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja,

Regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung
 FORMCHECKBOX 
                     Bekanntmachung über ein Beschafferprofil*
   FORMCHECKBOX 

Bekanntmachungsnummer im ABl:             /S         -                       vom         /       /               (TT/MM/JJJJ)

Sonstige frühere Bekanntmachungen (falls zutreffend)
   FORMCHECKBOX 

Bekanntmachungsnummer im ABl:             /S         -                       vom         /       /               (TT/MM/JJJJ)

Bekanntmachungsnummer im ABl:             /S         -                       vom         /       /               (TT/MM/JJJJ)


	IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Lastenheft und ergänzenden Unterlagen (außer DBS*)**



	Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen

Tag:       /       /                (TT/MM/JJJJ)
Uhrzeit: 




	Die Unterlagen sind kostenpflichtig
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja, Preis (in Zahlen): 

Währung: 


Zahlungsbedingungen und -weise:




	IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge**

Tag:       /       /               (TT/MM/JJJJ)
Uhrzeit: 




	IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können



	
ES
CS
DA
DE
ET
EL
EN
FR
IT
LV
LT
HU
MT
NL
PL
PT
SK
SL
FI
SV


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Sonstige: 



	IV.3.6) Bindefrist des Angebots (bei offenen Verfahren)

Bis:        /       /               (TT/MM/JJJJ)

oder Frist in Monaten           und/oder Tagen           (ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

	IV.3.7) Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag:       /       /               (TT/MM/JJJJ)
Uhrzeit: 


Ort (falls zutreffend): 


Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen (falls zutreffend)
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein




abschnitt VI: zusätzliche informationen

	VI.1) dauerauftrag (falls zutreffend)
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja, voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen: 




	VI.2) Auftrag in verbindung mit einem vorhaben und/oder programm, 
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein
das aus gemeinschaftsmitteln finanziert wird

Wenn ja, geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programme es sich handelt


	VI.3) sonstige informationen (falls zutreffend)



	VI.4) nachprüfungsverfahren/rechtsbehelfsverfahren



	VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren (falls zutreffend)



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen (bitte Abschnitt VI.4.2 oder ggf. Abschnitt VI.4.3 ausfüllen)

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:



	VI.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	VI. 5) tag der absendung dieser bekanntmachung:       /       /               (TT/MM/JJJJ)




ANLAGE A

sonstige adressen und kontaktstellen

I)
adressen und kontaktstellen, bei denen nähere auskünfte erhältlich sind

	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	Kontaktstelle(n):

Zu Händen von: 


	Telefon:

	E-Mail: 


	Fax:

	Internet-Adresse (URL): 




II)
adressen und kontaktstellen, bei denen lastenheft und ergänzende unterlagen erhältlich sind (einschliesslich unterlagen für ein dynamisches beschaffungssystem*) 

	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	Kontaktstelle(n):

Zu Händen von: 


	Telefon:

	E-Mail: 


	Fax:

	Internet-Adresse (URL): 




III)
adressen und kontaktstellen, an die angebote/teilnahmeanträge zu senden sind

	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	Kontaktstelle(n):

Zu Händen von: 


	Telefon:

	E-Mail: 


	Fax:

	Internet-Adresse (URL): 




ANLAGE B

angaben zu den losen

Los-Nr.                   Bezeichnung: 


	1)
kurze beschreibung



	2)
cpv-klassifizierung (gemeinsames vokabular für öffentliche aufträge) (siehe http://simap.eu.int)


	
	Hauptteil


	Zusatzteil (falls zutreffend)

	Hauptgegenstand
	      .        .        .        -    

	             -                           -  


	Ergänzende Gegenstände
	      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    

	             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  

	3)
menge oder umfang

Falls bekannt: geschätzter Wert ohne MwSt. (falls zutreffend; in Zahlen): 


Währung: 


oder Spanne von 
 bis 

Währung: 




	4)
abweichung von der vertragslaufzeit oder dem beginn bzw. ende des auftrags (falls zutreffend)
Laufzeit in Monaten          oder Tagen               (ab Auftragsvergabe)

oder Beginn:
        /       /               (TT/MM/JJJJ)

         Ende:
        /       /               (TT/MM/JJJJ)



	5)
weitere angaben zu den losen





------------------------------------------------(Verwenden Sie ein Formular pro Los)-----------------------------------------------

[anlage 4 – bekanntmachung über vergebene aufträge – 

sektoren]
[Anlage 4 ersetzt durch Art. 74 des K.E. vom 10. Februar 2010 (B.S. vom 16. Februar 2010)]

abschnitt I: Öffentlicher auftraggeber/auftraggeber

I.1)
name, adressen und kontaktstelle(n)

	Offizielle Bezeichnung:      


	Postanschrift:      


	Stadt / Ort:      

	Postleitzahl:      
	Land:      

	Kontaktstelle(n):      
Bearbeiter:      

	Telefon:      

	E-Mail:      

	Fax:       

	Internet-Adresse(n) (falls zutreffend):      
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers/des Auftraggebers (URL):      

     
Adresse des Beschafferprofils (URL)*:       

     



I.2)
haupttätigkeit(en) des öffentlichen auftraggebers/des auftraggebers

	 FORMCHECKBOX 

Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

 FORMCHECKBOX 

Strom

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen   Brennstoffen


	 FORMCHECKBOX 

Wasser

 FORMCHECKBOX 

Postdienste

 FORMCHECKBOX 

Eisenbahndienste

 FORMCHECKBOX 

Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus-        oder Busdienste

 FORMCHECKBOX 

Hafeneinrichtungen

 FORMCHECKBOX 

Flughafenanlagen




abschnitt II: auftragsgegenstand

II.1)
beschreibung

	II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber

     

	II.1.2)
Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung

(Bitte nur eine Kategorie – Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung – auswählen, und zwar die, die dem Auftrags- oder Beschaffungsgegenstand am ehesten entspricht)



	a)
Bauleistung                                  FORMCHECKBOX 

	b)
Lieferung
 FORMCHECKBOX 

	c)
Dienstleistung
 FORMCHECKBOX 



	Ausführung
 FORMCHECKBOX 

Planung und Ausführung
 FORMCHECKBOX 

Erbringung einer Bauleistung,
 FORMCHECKBOX 

gleichgültig mit welchen Mitteln,

gemäß den vom öffentlichen Auftrag​geber/vom Auftraggeber genannten Erfordernissen 


	Kauf

 FORMCHECKBOX 

Leasing
 FORMCHECKBOX 

Miete
 FORMCHECKBOX 

Mietkauf
 FORMCHECKBOX 

eine Kombination davon
 FORMCHECKBOX 

	Dienstleistungskategorie:
Nr.
    
Sind Sie mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung für die Dienstleistungs​kategorien 17 bis 27 (siehe Anlage C) einverstanden?    

Ja  FORMCHECKBOX 
     Nein  FORMCHECKBOX 



	Hauptausführungsort

NUTS-Code                                       


	Hauptlieferort

NUTS-Code                                        
	Hauptort der Dienstleistung

NUTS-Code        
                      

	(Siehe Anlage 8 zum K.E. vom 18. Juni 1996)

	II.1.3)
Gegenstand der Bekanntmachung (falls zutreffend) 
Abschluss einer Rahmenvereinbarung
 FORMCHECKBOX 

Aufträge auf der Grundlage eines dynamischen Beschaffungssystems (DBS)*
 FORMCHECKBOX 



	II.1.4)  Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens



	II.1.5)  CPV-Klassifizierung (Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge) (siehe http://simap.europa.eu)


	
	Hauptteil


	Zusatzteil (falls zutreffend)

	Hauptgegenstand
	      .        .        .        -    

	             -                           -  

	Ergänzende Gegenstände
	      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    

	             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  

	II.1.6)  Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GAP)
 FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein




II.2)
endgültiger gesamtwert der vergebenen aufträge

	II.2.1) Endgültiger Gesamtwert der vergebenen Aufträge (in Zahlen)

(Bitte nur den endgültigen Gesamtauftragswert, einschließlich aller Aufträge, Lose und Optionen, angeben; Angaben zu einzelnen Aufträgen machen Sie bitte in Abschnitt V: Auftragsvergabe)
	ohne MwSt.
	einschließlich MwSt.
	MwSt.-Satz (%)

	Wert: 
                                                             Währung: 


oder niedrigstes Angebot 
/höchstes Angebot
,

das berücksichtigt wurde                                                                     Währung: 

	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
     bei

 FORMCHECKBOX 
    bei

	    ,   
    ,   


abschnitt IV: verfahren

IV.1)
verfahrensart

	IV.1.1) Verfahrensart



	Offenes Verfahren
 FORMCHECKBOX 

Nicht offenes Verfahren
 FORMCHECKBOX 

	Verhandlungsverfahren mit Aufruf zum Wettbewerb                      FORMCHECKBOX 

Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb                    FORMCHECKBOX 
  

Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung der Vergabebe​kanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union (für Fälle, die unter den Buchstaben k) und l) in Anlage D aufgeführt sind)

Begründung der Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne vorhe​rige Veröffentlichung einer Vergabebekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union: bitte Anlage D ausfüllen                        FORMCHECKBOX 
  


IV.2)
zuschlagskriterien

	IV.2.1) Zuschlagskriterien (falls zutreffend)

(Bitte geben Sie die Zuschlagskriterien unter Abschnitt V.2.6 an, wenn die Angaben nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind)



	Niedrigster Preis
 FORMCHECKBOX 

oder

wirtschaftlich günstigstes Angebot
 FORMCHECKBOX 



	IV.2.2) Es wurde eine elektronische Auktion durchgeführt*
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein




IV.3)
verwaltungsinformationen

	IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber/beim Auftraggeber (falls zutreffend)



	IV.3.2) Frühere Bekanntmachung desselben Auftrags
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein



	Wenn ja (bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen):

Vorinformation
 FORMCHECKBOX 
               
Bekanntmachung über ein Beschafferprofil*
 FORMCHECKBOX 

Bekanntmachungsnummer im ABl.:             /S         -                       vom         /       /               (TT/MM/JJJJ)

Auftragsbekanntmachung
 FORMCHECKBOX 
               
Vereinfachte Bekanntmachung (DBS)*
 FORMCHECKBOX 

Bekanntmachungsnummer im ABl.:             /S         -                       vom         /       /               (TT/MM/JJJJ)

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
 FORMCHECKBOX 

Bekanntmachungsnummer im ABl.:             /S         -                       vom         /       /               (TT/MM/JJJJ)

Sonstige frühere Veröffentlichungen (falls zutreffend)
 FORMCHECKBOX 

Bekanntmachungsnummer im ABl.:             /S         -                       vom         /       /               (TT/MM/JJJJ)




abschnitt v: auftragsvergabe

V.1)
auftragsvergabe und auftragswert

auftrags-nr.:              los-nr.:                    bezeichnung: 


(Bitte nennen Sie den/die erfolgreichen Wirtschaftsteilnehmer und den Auftragswert oder machen Sie diese Angaben unter Abschnitt V.2, wenn die Informationen nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind)

	V.1.1)
Tag der Auftragsvergabe:        /       /               (TT/MM/JJJJ)



	V.1.2)
Zahl der eingegangenen Angebote:                              



	V.1.3)  Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, an den der Auftrag vergeben wurde



	Offizielle Bezeichnung:      


	Postanschrift:      


	Stadt / Ort:      

	Postleitzahl:      
	Land:      

	E-Mail:      

	Telefon:      

	Internet-Adresse (URL):       

	Fax:       

	V.1.4)
Angaben zum Auftragswert (in Zahlen)

	
	ohne MwSt.


	einschließlich MwSt.
	MwSt.- Satz (%)

	Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert (falls zutreffend)

Wert:                              ,      


Währung: ......................


	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
     bei
	    ,   

	Endgültiger Gesamtwert des Auftrags

Wert:                              ,      


Währung: ......................

oder niedrigstes Angebot                              ,       und
höchstes Angebot                              ,      ,

das berücksichtigt wurde




Währung: ......................
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	     FORMCHECKBOX 
    bei

     FORMCHECKBOX 
    bei
	    ,   
    ,   

	Bei jährlichem oder monatlichem Wert bitte 

Anzahl Jahre        ODER     Monate            angeben



	V.1.5) Es können Unteraufträge/Subaufträge vergeben werden (falls zutreffend)

 FORMCHECKBOX 
  Ja         FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja, bitte geben Sie den Wert oder Anteil des Auftrags an, der an Dritte vergeben werden dürfte (in Zahlen):

Wert ohne MwSt.:                              ,          Währung: ……………..         Anteil:      ,     (%)
unbekannt   FORMCHECKBOX 



	Kurze Beschreibung des Wertes/Anteils des Auftrags, der an Subunternehmer vergeben werden kann (falls bekannt)



	V.1.6) Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis (falls zutreffend)

Wert ohne MwSt. (in Zahlen):                              ,          Währung: ……………..


----------------------------- (Verwenden Sie diesen Vordruck in beliebiger Anzahl) -----------------------------

V.2)
auftragsvergabe und auftragswert – obligatorische angaben, die nicht zur veröffentlichung bestimmt sind

Die Europäische Kommission trägt allen in geschäftlicher Hinsicht sensiblen Aspekten Rechnung, auf die die öffentlichen Auftraggeber/die Auftraggeber bei der Übermittlung der in diesem Abschnitt gemachten Angaben über die Anzahl der eingegangenen Angebote, die Identität der Wirtschaftsteilnehmer und die Preise hinweisen.

Die in diesem Abschnitt vorgesehenen Angaben werden dem Anzeiger der Ausschreibungen nicht übermittelt.

(Bitte füllen Sie für jeden vergebenen Auftrag die Abschnitte V.2.1, V.2.4 und V.2.6 aus, wenn die geforderten Angaben nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind und nicht bereits in den vorangegangenen Abschnitten gemacht wurden.)

auftrags-nr.:              los-nr.:                    bezeichnung: 

	V.2.1)
Zahl der eingegangenen Angebote:                             



	V.2.2)
Zahl der vergebenen Aufträge:
                          




	V.2.3)
Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, an den der Auftrag vergeben wurde



	Offizielle Bezeichnung:      


	Postanschrift:      


	Stadt / Ort:      

	Postleitzahl:      
	Land:      

	E-Mail:      

	Telefon:      

	Internet-Adresse (URL):       

	Fax:       

	V.2.4)
Endgültiger Gesamtwert des Auftrags ohne MwSt. (in Zahlen):                              ,          Währung: 




	V.2.5)
Ursprungsland der Ware oder der Dienstleistung

Gemeinschaftsursprung 
 FORMCHECKBOX 

Nichtgemeinschaftsursprung
 FORMCHECKBOX 

Land: 




	V.2.6)
Zuschlagskriterien

Niedrigster Preis
 FORMCHECKBOX 

oder

wirtschaftlich günstigstes Angebot
 FORMCHECKBOX 



	V.2.7)
Der Auftrag wurde an einen Bieter bzw. Submittenten vergeben, 

der ein Alternativangebot angeboten hat
Ja    FORMCHECKBOX 

Nein   FORMCHECKBOX 



	V.2.8)
Angebote wurden nicht gewählt, weil sie ungewöhnlich niedrig waren
                          Ja    FORMCHECKBOX 
  Nein   FORMCHECKBOX 




----------------------------- (Verwenden Sie diesen Vordruck in beliebiger Anzahl) -----------------------------
abschnitt vi: zusätzliche informationen

	VI.1) auftrag in verbindung mit einem vorhaben und/oder programm, 
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein
das aus gemeinschaftsmitteln finanziert wird

Wenn ja, geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programme es sich handelt:


	VI. 2) sonstige informationen (falls zutreffend)




	VI.3) nachprüfungsverfahren/rechtsbehelfsverfahren



	VI.3.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren (falls zutreffend)



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	VI.3.2) Einlegung von Rechtsbehelfen (bitte Abschnitt VI.3.2 oder ggf. Abschnitt VI.3.3 ausfüllen)

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 



	VI.3.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	VI.4) tag der absendung dieser bekanntmachung:       /       /               (TT/MM/JJJJ)




anlage c
dienstleistungskategorien in abschnitt ii: auftragsgegenstand

	Kategorie Nr.(1)
	Bezeichnung

	1
	Instandhaltung und Reparatur

	2
	Landverkehr(2), einschl. Geldtransport und Kurierdienste, ohne Postverkehr

	3
	Fracht- und Personenbeförderung im Flugverkehr, ohne Postverkehr

	4
	Postbeförderung im Landverkehr(3) sowie Luftpostbeförderung

	5
	Fernmeldewesen

	6
	Finanzielle Dienstleistungen:

(a) Versicherungsdienstleistungen
(b) Bankdienstleistungen und Wertpapiergeschäfte(4)

	7
	Datenverarbeitung und verbundene Tätigkeiten

	8
	Forschung und Entwicklung(5)

	9
	Buchführung, -haltung und -prüfung

	10
	Markt- und Meinungsforschung

	11
	Unternehmensberatung(6) und verbundene Tätigkeiten

	12
	Architektur, technische Beratung und Planung, integrierte technische Leistungen, Stadt- und Landschaftsplanung, zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung, technische Versuche und Analysen

	13
	Werbung

	14
	Gebäudereinigung und Hausverwaltung

	15
	Verlegen und Drucken gegen Vergütung oder auf vertraglicher Grundlage

	16
	Abfall- und Abwasserbeseitigung, sanitäre und ähnliche Dienstleistungen

	Kategorie Nr.(7)
	Bezeichnung

	17
	Gaststätten und Beherbergungsgewerbe

	18
	Eisenbahnen

	19
	Schifffahrt

	20
	Neben- und Hilfstätigkeiten des Verkehrs

	21 
	Rechtsberatung

	22
	Arbeits- und Arbeitskräftevermittlung(8)

	23
	Auskunfts- und Schutzdienste, ohne Geldtransport

	24  
	Unterrichtswesen und Berufsausbildung

	25
	Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen

	26
	Erholung, Kultur und Sport(9)

	27  
	Sonstige Dienstleistungen


ANLAGE D

begründung für die auftragsvergabe ohne vorherige veröffentlichung einer vergabebekanntmachung im amtsblatt der europäischen union
	Bitte begründen Sie hier die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Vergabebekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. Diese Begründung muss für öffentliche Auftraggeber den einschlägigen Artikeln der Richtlinie 2004/17/EG entsprechen. (Bitte kreuzen Sie das/die jeweilige(n) Kästchen an und bringen Sie die nachfolgend genannten zusätzlichen Informationen bei.)

	Begründung der Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung einer Vergabebekannt​machung im Amtsblatt der Europäischen Union im Sinne der Richtlinie 2004/17/EG

a)
Keine oder keine geeigneten Angebote nach einem:


-
offenen Verfahren,


-
nicht offenen Verfahren,


-
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb.

b)
Der Auftrag dient gemäß den in der jeweiligen Richtlinie genannten Bedingungen ausschließlich Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder Entwicklungszwecken (bei der Richtlinie 2004/18/EG nur für Lieferaufträge*).

c)
Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können nur von einem bestimmten Bieter bzw. Submittenten ausgeführt werden, und zwar aus

-
technischen Gründen,

-
künstlerischen Gründen,

-
aufgrund des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten.

d)
Es liegt eine zwingende Dringlichkeit im Zusammenhang mit Ereignissen vor, die der öffentliche Auftraggeber nicht voraussehen konnte und die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen.

e)
Es handelt sich um zusätzliche Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen, deren Beschaffung den strengen Vorschriften der jeweiligen Richtlinie genügt.

f)
Es handelt sich um neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung gleichartiger Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der jeweiligen Richtlinie vergeben werden.

g)
Es handelt sich um einen Dienstleistungsauftrag, der an den Gewinner oder einen der Gewinner eines Wettbewerbs vergeben wird.

h)
Es handelt sich um die Lieferung von Waren, die an einer Warenbörse notiert und gekauft werden.

i)
Die Waren werden zu besonders vorteilhaften Bedingungen erworben:

· bei Lieferanten, die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellen,

· bei Insolvenz-/Konkursverwaltern oder Liquidatoren im Rahmen eines Insolvenz-/Konkurs-, Vergleichs- oder Ausgleichsverfahrens oder eines gleichartigen Verfahrens.

j)
Alle Angebote, die im Anschluss an ein offenes Verfahren, ein nicht offenes Verfahren (oder einen wettbewerblichen Dialog*) abgegeben wurden, waren nicht ordnungsgemäß oder unannehmbar. (Es wurden lediglich die Bieter bzw. Submittenten an den Verhandlungen beteiligt, die die qualitativen Eignungskriterien erfüllten*.)

k)
Es handelt sich um Aufträge, die auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung gemäß der jeweiligen Richtlinie vergeben werden.


	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 




	Sonstige Begründung der Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Vergabebekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
l)
Der Auftrag betrifft Dienstleistungen, die Gegenstand von Anhang XVII B der Richtlinie 2004/17/EG und Anlage 2 Buchstabe B zum Gesetz sind.

m)
Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie.


	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



	Erläutern Sie bitte zusätzlich zu dem/den angekreuzten Kästchen klar und ausführlich, warum die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Vergabebekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union rechtmäßig ist. Dabei sind die einschlägigen Fakten und gegebenenfalls die rechtlichen Schlussfolgerungen im Sinne der Artikel der jeweiligen Richtlinie anzuführen (max. 500 Wörter).

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________


[anlage 5 – bekanntmachung über das bestehen eines prüfungssystems – sektoren]
[Anlage 5 ersetzt durch Art. 61 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006)]

	Diese Bekanntmachung ist ein Aufruf zum Wettbewerb
 FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein


abschnitt I: Öffentlicher auftraggeber/auftraggeber

I.1)
name, adressen und kontaktstelle(n)

	Offizielle Bezeichnung:      


	Postanschrift:      


	Stadt / Ort:      

	Postleitzahl:      
	Land:      

	Kontaktstelle(n):      
Bearbeiter:      

	Telefon:      

	E-Mail:      

	Fax:       

	Internet-Adresse(n) (falls zutreffend):      
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers/des Auftraggebers (URL):      

     
Adresse des Beschafferprofils (URL):       

     



	Weitere Informationen über das Prüfungssystem erteilen:


 FORMCHECKBOX 
 die oben genannten Kontaktstellen



 FORMCHECKBOX 
 andere Stellen: bitte Anlage A.1 ausfüllen

	Weitere Unterlagen sind erhältlich bei:


 FORMCHECKBOX 
 den oben genannten Kontaktstellen



 FORMCHECKBOX 
 anderen Stellen: bitte Anlage A.II ausfüllen

	Teilnahmeanträge bzw. Bewerbungen sind zu richten an:


 FORMCHECKBOX 
 die oben genannten Kontaktstellen



 FORMCHECKBOX 
 andere Stellen: bitte Anlage A.III ausfüllen


I.2)
haupttätigkeit(en) des öffentlichen auftraggebers/des auftraggebers

	 FORMCHECKBOX 

Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

 FORMCHECKBOX 

Strom

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen   Brennstoffen


	 FORMCHECKBOX 

Wasser

 FORMCHECKBOX 

Postdienste

 FORMCHECKBOX 

Eisenbahndienste

 FORMCHECKBOX 

Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus-        oder Busdienste

 FORMCHECKBOX 

Hafeneinrichtungen

 FORMCHECKBOX 

Flughafenanlagen




abschnitt ii: gegenstand des prüfungssystems

	II.1)
bezeichnung des prüfungssystems durch den öffentlichen auftraggeber/den auftraggeber





	II.2)
art des auftrags sowie ort der ausführung, lieferung bzw. dienstleistung

(Bitte nur eine Kategorie – Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung – auswählen, und zwar die, die dem Auftrags- oder Beschaffungsgegenstand am ehesten entspricht)

	Bauleistung                          FORMCHECKBOX 

	Lieferung
 FORMCHECKBOX 

	Dienstleistung
 FORMCHECKBOX 


	Dienstleistungskategorie:
Nr.       

	II.3)
bezeichnung der bauleistungen, Dienstleistungen oder waren, die über ein prüfungssystem beschafft werden sollen





	II.4)  cpv-klassifizierung (gemeinsames vokabular für öffentliche aufträge) (siehe http://simap.eu.int)


	
	Hauptteil


	Zusatzteil (falls zutreffend)

	Hauptgegenstand
	      .        .        .        -    

	             -                           -  

	Ergänzende Gegenstände
	      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    

	             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  

	II.5)  aufträge im Rahmen dieses prüfungssystems fallen unter
 FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein

           das beschaffungsübereinkommen (gpa)



----------------------------- (Verwenden Sie diesen Vordruck in beliebiger Anzahl) -----------------------------

abschnitt III: rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische informationen

III.1)
teilnahmebedingungen

	III.1.1)
Qualifikation für das System

(Sind diese Informationen sehr ausführlich und basieren auf Unterlagen, die für die interessierten Lieferanten, Bauunternehmen oder Dienstleister zugänglich sind, reichen eine Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen und Methoden und ein Verweis auf diese Unterlagen aus.)



	Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation erfüllen müssen:



	Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen

überprüft wird: 




	III.1.2) Vorbehaltene Aufträge (falls zutreffend)   
  FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein



	Der Auftrag ist geschützten Werkstätten vorbehalten

 FORMCHECKBOX 

Die Auftragsausführung ist auf Programme für geschützte Beschäftigungsverhältnisse beschränkt

 FORMCHECKBOX 



abschnitt iv: verfahren

IV.1)
zuschlagskriterien

	IV.1.1) Zuschlagskriterien (falls zutreffend)



	Niedrigster Preis
 FORMCHECKBOX 

oder

Wirtschaftlich günstigstes Angebot 
 FORMCHECKBOX 
         in Bezug auf:

 FORMCHECKBOX 
    die nachstehenden Kriterien (die Zuschlagskriterien sollten nach ihrer Gewichtung oder in absteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit angegeben werden, wenn eine Gewichtung nachweislich nicht möglich ist)

 FORMCHECKBOX 
     die Kriterien, die im Lastenheft, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung angegeben sind



	Kriterien

1.



2.



3.



4.



5.




	Gewichtung



	Kriterien

6.

7.

8.

9.

10.

	Gewichtung




	IV.1.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt*
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein



	Wenn ja, zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion (falls zutreffend)




IV.2)
verwaltungsinformationen 

	IV.2.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber/beim Auftraggeber (falls zutreffend)



	IV.2.2) Dauer der Gültigkeit des Prüfungssystems

Dauer der Gültigkeit: von       /       /               (TT/MM/JJJJ) bis        /       /               (TT/MM/JJJJ) 

Unbestimmte Dauer 
 FORMCHECKBOX 

Sonstiges
 FORMCHECKBOX 


	IV.2.3) Das Prüfungssystem wird verlängert
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein
Wenn ja, Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:




abschnitt vi: zusätzliche informationen

	VI.1) ein oder mehrere aufträge im rahmen des prüfungssystems stehen
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein
in verbindung mit einem vorhaben und/oder programm, das aus

Gemeinschaftsmitteln finanziert wird

Wenn ja, geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programm es sich handelt




	VI.2) sonstige informationen (falls zutreffend)



	VI.3) nachprüfungsverfahren/rechtsbehelfsverfahren


	VI.3.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren (falls zutreffend)



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	VI.3.2) Einlegung von Rechtsbehelfen (bitte Abschnitt VI.3.2 oder ggf. Abschnitt VI.3.3 ausfüllen)

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 



	VI.3.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	VI.4) tag der absendung dieser bekanntmachung:       /       /               (TT/MM/JJJJ)




ANlage A

sonstige adressen und kontaktstellen
I)
adressen und kontaktstellen, bei denen nähere auskünfte erhältlich sind

	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	Kontaktstelle(n):

Zu Händen von: 


	Telefon:

	E-Mail: 


	Fax:

	Internet-Adresse (URL): 




II)
adressen und kontaktstellen, bei denen weitere unterlagen erhältlich sind

	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	Kontaktstelle(n):

Zu Händen von: 


	Telefon:

	E-Mail: 


	Fax:

	Internet-Adresse (URL): 




III)
adressen und kontaktstellen, an die teilnahmeanträge und bewerbungen zu senden sind

	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	Kontaktstelle(n):

Zu Händen von: 


	Telefon:

	E-Mail: 


	Fax:

	Internet-Adresse (URL): 




[anlage 6 – wettbewerbsbekanntmachung]
[Anlage 6 ersetzt durch Art. 61 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006)]

Dieser Wettbewerb fällt unter:

Richtlinie 2004/18/EG*
 FORMCHECKBOX 

Richtlinie 2004/17/EG ("Sektoren")
 FORMCHECKBOX 

abschnitt i: öffentlicher auftraggeber/auftraggeber
I.1)
name, adressen** und kontaktstelle(n)

	Offizielle Bezeichnung:      


	Postanschrift:      


	Stadt / Ort:      

	Postleitzahl:      
	Land:      

	Kontaktstelle(n):      
Bearbeiter:      

	Telefon:      

	E-Mail:      

	Fax:       

	Internet-Adresse(n) (falls zutreffend):      



	Weitere Auskünfte erteilen:


 FORMCHECKBOX 
 die oben genannten Kontaktstellen


 FORMCHECKBOX 
 andere Stellen: bitte Anlage A.1 ausfüllen

	Weitere Unterlagen sind erhältlich bei:









   FORMCHECKBOX 
 den oben genannten Kontaktstellen









   FORMCHECKBOX 
 anderen Stellen: bitte Anlage A.II ausfüllen

	Projekte oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:









   FORMCHECKBOX 
 die oben genannten Kontaktstellen









   FORMCHECKBOX 
 andere Stellen: bitte Anlage A III ausfüllen


I.2)
art des öffentlichen auftraggebers und haupttätigkeit(en) (Wettbewerb fällt unter Richtlinie 2004/18/EG)*
	 FORMCHECKBOX 

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche       (föderale) Behörde einschließlich regionaler oder lokaler      Unterabteilungen

 FORMCHECKBOX 

Agentur/Amt auf zentraler oder bundesstaatlicher                  (föderaler) Ebene

 FORMCHECKBOX 

Regional- oder Lokalbehörde

 FORMCHECKBOX 

Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene

 FORMCHECKBOX 

Einrichtung des öffentlichen Rechts

 FORMCHECKBOX 

Europäische Institution/Agentur oder internationale               Organisation

 FORMCHECKBOX 

Sonstiges (bitte angeben):      
	 FORMCHECKBOX 

Allgemeine öffentliche Verwaltung

 FORMCHECKBOX 

Verteidigung

 FORMCHECKBOX 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

 FORMCHECKBOX 

Umwelt

 FORMCHECKBOX 

Wirtschaft und Finanzen

 FORMCHECKBOX 

Gesundheit

 FORMCHECKBOX 

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

 FORMCHECKBOX 

Sozialwesen

 FORMCHECKBOX 

Freizeit, Kultur und Religion

 FORMCHECKBOX 

Bildung

 FORMCHECKBOX 

Sonstiges (bitte angeben):      



I.3)
haupttätigkeit(en) des öffentlichen auftraggebers/des auftraggebers 

           (Wettbewerb fällt unter Richtlinie 2004/17/CE – "Sektoren")**
	 FORMCHECKBOX 

Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

 FORMCHECKBOX 

Strom

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen    Brennstoffen


	 FORMCHECKBOX 

Wasser

 FORMCHECKBOX 

Postdienste

 FORMCHECKBOX 

Eisenbahndienste

 FORMCHECKBOX 

Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus-        oder Busdienste

 FORMCHECKBOX 

Hafeneinrichtungen

 FORMCHECKBOX 

Flughafenanlagen




Abschnitt II: gegenstand des wettbewerbs/beschreibung des projekts
II.1)
beschreibung
	II.1.1)
Bezeichnung des Wettbewerbs/Projekts durch den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber



	II.1.2)
Kurze Beschreibung**



	II.1.3)  CPV-Klassifizierung (Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge) (siehe http://simap.eu.int)



	
	Hauptteil


	Zusatzteil (falls zutreffend)

	Hauptgegenstand
	      .        .        .        -    

	**


	             -                           -  

	Ergänzende Gegenstände
	      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    

	
	             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  


abschnitt iii: rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische informationen**

	III.1)  kriterien für die auswahl der teilnehmer (falls zutreffend)




	III.2)  teilnahme ist einem bestimmten berufsstand vorbehalten (falls zutreffend)
Ja
 FORMCHECKBOX 

Nein
 FORMCHECKBOX 

Wenn ja, welchem:



abschnitt IV: Verfahren
	IV.1)
art des wettbewerbs   


	Offen
 FORMCHECKBOX 

Nicht offen
 FORMCHECKBOX 

Gewünschte Teilnahmezahl
           oder Mindestzahl           / Höchstzahl           



	IV.2)
namen der bereits ausgewählten Teilnehmer (bei nicht offenem Wettbewerb)



	1.



2.



3.



4.



5.


	6.



7.



8.



9.



10.






	IV.3)
kriterien für die bewertung der projekte



	IV.4)
verwaltungsinformationen



	IV.4.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber/beim Auftraggeber (falls zutreffend)





	IV.4.2) Bedingungen für den Erhalt von Lastenheft und ergänzenden Unterlagen

	Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen

Tag:       /       /               (TT/MM/JJJJ)
Uhrzeit: 




	Die Unterlagen sind kostenpflichtig
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja, Preis (in Zahlen): 

Währung: 


Zahlungsbedingungen und -weise:





	IV.4.3) Schlusstermin für den Eingang der Projekte bzw. Teilnahmeanträge**

Tag:       /       /               (TT/MM/JJJJ)
Uhrzeit: 





	IV.4.4) Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an die ausgewählten Bewerber (falls zutreffend)

Voraussichtlich:       /       /               (TT/MM/JJJJ)
Uhrzeit: 





	IV.4.5) Sprache(n), in der (denen) Projekte oder Teilnahmeanträge verfasst werden können

	
ES
CS
DA
DE
ET
EL
EN
FR
IT
LV
LT
HU
MT
NL
PL
PT
SK
SL
FI
SV


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Sonstige: 



	IV.5)
preise und preisgericht



	IV.5.1)
Es werden Preise vergeben
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja, Zahl und Wert der zu vergebenden Preise (falls zutreffend)



	IV.5.2)
Angaben zu den Zahlungen an alle Teilnehmer (falls zutreffend)



	IV.5.3)
Folgeaufträge: Jeder Dienstleistungsauftrag im Anschluss an den Wettbewerb
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein

wird an den bzw. an einen der Gewinner des Wettbewerbs vergeben

	IV.5.4)
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend    FORMCHECKBOX 
  Ja        FORMCHECKBOX 
  Nein



	IV.5.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter (falls zutreffend)

	1.



2.



3.



4.



5.


	6.



7.



8.



9.



10.







abschnitt VI: zusätzliche Informationen
	VI.1) wettbewerb in verbindung mit einem vorhaben und/oder programm,
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein
das aus gemeinschaftsmitteln finanziert wird

Wenn ja, geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programm es sich handelt


	VI.2) sonstige informationen (falls zutreffend)



	VI.3) nachprüfungsverfahren/rechtsbehelfsverfahren (nur bei Wettbewerben im Zusammenhang mit Aufträgen der Sektoren)


	VI.3.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren (falls zutreffend)


	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	VI.3.2) Einlegung von Rechtsbehelfen (bitte Abschnitt VI.3.2 oder ggf. Abschnitt VI.3.3 ausfüllen)

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:



	VI.3.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	VI.4) tag der absendung dieser bekanntmachung:       /       /               (TT/MM/JJJJ)




ANLAGE A
SONSTIGE ADRESSEN UND KONTAKTSTELLEN

I)
adressen und kontaktstellen, bei denen nähere auskünfte erhältlich sind

	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	Kontaktstelle(n):

Zu Händen von: 


	Telefon:

	E-Mail: 


	Fax:

	Internet-Adresse (URL): 




II)
adressen und kontaktstellen, bei denen weitere unterlagen erhältlich sind

	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	Kontaktstelle(n):

Zu Händen von:


	Telefon:

	E-Mail:


	Fax:

	Internet-Adresse (URL):




III)
adressen und kontaktstellen, an die projekte/teilnahmeanträge zu senden sind

	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	Kontaktstelle(n):

Zu Händen von: 


	Telefon:

	E-Mail: 


	Fax:

	Internet-Adresse (URL): 




[anlage 7 - bekanntmachung über

 die Ergebnisse eines wettbewerbs]
[Neue Anlage 7 eingefügt durch Art. 61 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006)]

Dieser Wettbewerb fällt unter:

Richtlinie 2004/18/EG*
 FORMCHECKBOX 

Richtlinie 2004/17/EG ("Sektoren")
 FORMCHECKBOX 

abschnitt i: Öffentlicher auftraggeber/auftraggeber 

I.1)
name, adressen und kontaktstelle(n)

	Offizielle Bezeichnung:      


	Postanschrift:      


	Stadt / Ort:      

	Postleitzahl:      
	Land:      

	Kontaktstelle(n):      
Bearbeiter:      

	Telefon:      

	E-Mail:      

	Fax:       

	Internet-Adresse(n) (falls zutreffend):      



I.2)
art des öffentlichen auftraggebers und haupttätigkeit(en) (Wettbewerb fällt unter Richtlinie 2004/18/EG)*
	 FORMCHECKBOX 

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche       (föderale) Behörde einschließlich regionaler oder lokaler      Unterabteilungen

 FORMCHECKBOX 

Agentur/Amt auf zentraler oder bundesstaatlicher                  (föderaler) Ebene

 FORMCHECKBOX 

Regional- oder Lokalbehörde

 FORMCHECKBOX 

Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene

 FORMCHECKBOX 

Einrichtung des öffentlichen Rechts

 FORMCHECKBOX 

Europäische Institution/Agentur oder internationale               Organisation

 FORMCHECKBOX 

Sonstiges (bitte angeben):      
	 FORMCHECKBOX 

Allgemeine öffentliche Verwaltung

 FORMCHECKBOX 

Verteidigung

 FORMCHECKBOX 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

 FORMCHECKBOX 

Umwelt

 FORMCHECKBOX 

Wirtschaft und Finanzen

 FORMCHECKBOX 

Gesundheit

 FORMCHECKBOX 

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

 FORMCHECKBOX 

Sozialwesen

 FORMCHECKBOX 

Freizeit, Kultur und Religion

 FORMCHECKBOX 

Bildung

 FORMCHECKBOX 

Sonstiges (bitte angeben):      



I.3)
haupttätigkeit(en) des öffentlichen auftraggebers/des auftraggebers 

           (Wettbewerb fällt unter Richtlinie 2004/17/EG – "Sektoren")

	 FORMCHECKBOX 

Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

 FORMCHECKBOX 

Strom

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen    Brennstoffen


	 FORMCHECKBOX 

Wasser

 FORMCHECKBOX 

Postdienste

 FORMCHECKBOX 

Eisenbahndienste

 FORMCHECKBOX 

Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus-        oder Busdienste

 FORMCHECKBOX 

Hafeneinrichtungen

 FORMCHECKBOX 

Flughafenanlagen




abschnitt ii: gegenstand des wettbewerbs/beschreibung des projekts
II.1)
beschreibung
	II.1.1)
Bezeichnung des Wettbewerbs/Projekts durch den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber 



	II.1.2)
Kurze Beschreibung




	II.1.3)  CPV-Klassifizierung (Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge) (siehe http://simap.eu.int)


	
	Hauptteil


	Zusatzteil (falls zutreffend)

	Hauptgegenstand
	      .        .        .        -    

	             -                           -  

	Ergänzende

Gegenstände
	      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    

	             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  


abschnitt iv: verfahren
IV.1)
verwaltungsinformationen

	IV.1.1)
Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber/beim Auftraggeber (falls zutreffend)



	IV.1.2)
Frühere Bekanntmachung in Bezug auf denselben Wettbewerb  
 FORMCHECKBOX 
  Ja
 FORMCHECKBOX 
  Nein
Wenn ja,

Bekanntmachungsnummer im ABl:             /S         -                       vom         /       /               (TT/MM/JJJJ)


abschnitt v: ergebnisse des wettbewerbs

Nr.:            
Bezeichnung:


	V.1)
vergabe und preise (falls zutreffend)

	V.1.1)
Zahl der Teilnehmer: 
           

	V.1.2)
Zahl der ausländischen Teilnehmer: 
           

	V.1.3)
Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs

	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	V.2)
wert der preise (falls zutreffend)

	Wert der vergebenen Preise ohne MwSt. (in Zahlen):

Währung: 



----------------------------- (Verwenden Sie diesen Vordruck in beliebiger Anzahl) -----------------------------
abschnitt vi: zusätzliche informationen

	VI.1) wettbewerb in verbindung mit einem vorhaben und/oder programm, 
 FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein
das aus gemeinschaftsmitteln finanziert wird

Wenn ja, geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programme es sich handelt


	VI. 2) sonstige informationen (falls zutreffend)



	VI.3) nachprüfungsverfahren/rechtsbehelfsverfahren


	VI.3.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren (falls zutreffend)



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	VI.3.2) Einlegung von Rechtsbehelfen (bitte Abschnitt VI.3.2 oder ggf. Abschnitt VI.3.3 ausfüllen)

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 



	VI.3.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	VI.4) tag der absendung dieser bekanntmachung:       /       /               (TT/MM/JJJJ)




[ANLAGE 8]
[Anlage 8 eingefügt durch Art. 61 des K.E. vom 12. Januar 2006 (B.S. vom 27. Januar 2006, Err. vom 15. Mai 2006)]

NUTS-CODE

· BE1 Region Brüssel-Hauptstadt
· BE10 Region Brüssel-Hauptstadt

· BE100 Bezirk Brüssel-Hauptstadt

· BE2 Flämische Region
· BE21 Prov. Antwerpen

· BE211 Bezirk Antwerpen

· BE212 Bezirk Mecheln

· BE213 Bezirk Turnhout

· BE22 Prov. Limburg (B)

· BE221 Bezirk Hasselt

· BE222 Bezirk Maaseik

· BE223 Bezirk Tongern

· BE23 Prov. Ostflandern

· BE231 Bezirk Aalst

· BE232 Bezirk Dendermonde

· BE233 Bezirk Eeklo

· BE234 Bezirk Gent

· BE235 Bezirk Oudenaarde

· BE236 Bezirk Sint-Niklaas

· BE24 Prov. Flämisch-Brabant

· BE241 Bezirk Halle-Vilvoorde

· BE242 Bezirk Löwen

· BE25 Prov. Westflandern

· BE251 Bezirk Brügge

· BE252 Bezirk Diksmuiden

· BE253 Bezirk Ypern

· BE254 Bezirk Kortrijk

· BE255 Bezirk Ostende

· BE256 Bezirk Roeselare

· BE257 Bezirk Tielt

· BE258 Bezirk Veurne

· BE3 Wallonische Region
· BE31 Prov. Wallonisch-Brabant

· BE310 Bezirk Nivelles

· BE32 Prov. Hennegau

· BE321 Bezirk Ath

· BE322 Bezirk Charleroi

· BE323 Bezirk Mons

· BE324 Bezirk Mouscron

· BE325 Bezirk Soignies

· BE326 Bezirk Thuin

· BE327 Bezirk Tournai

· BE33 Prov. Lüttich

· BE331 Bezirk Huy

· BE332 Bezirk Lüttich

· BE333 Bezirk Verviers

· BE334 Bezirk Waremme

· BE34 Prov. Luxemburg (B)

· BE341 Bezirk Arlon

· BE342 Bezirk Bastogne

· BE343 Bezirk Marche-en-Famenne

· BE344 Bezirk Neufchâteau

· BE345 Bezirk Virton

· BE35 Prov. Namur

· BE351 Bezirk Dinant

· BE352 Bezirk Namur

· BE353 Bezirk Philippeville

[ANLAGE 9 – FREIWILLIGE EX-ANTE-TRANSPARENZBEKANNTMACHUNG]
[Anlage 9 eingefügt durch Art. 75 des K.E. vom 10. Februar 2010 (B.S. vom 16. Februar 2010)]
Mit dieser Bekanntmachung sollen freiwillige Vorabangaben im Sinne der Transparenz beigebracht werden, so wie sie in Artikel 2d Absatz 4 der Richtlinie 92/13/EWG über Nachprüfungsverfahren, geändert durch die Richtlinie 2007/66/EG und umgesetzt durch Artikel 65/24 § 5 des Gesetzes vom 24. Dezember 1993, vorgesehen sind (Informationen über die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Vergabebekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union). Um dieses Verfahren nutzen zu können, müssen die folgenden Kästchen ausgefüllt werden: I.1, II.1.1, II.1.2, II.1.4, II.1.5, V.3 und Anlage D. Die verbleibenden Kästchen können fakultativ ausgefüllt und dazu genutzt werden, weitere Informationen beizubringen, die der Auftraggeber für nützlich hält.

abschnitt i: auftraggeber

I.1)
name, adressen und kontaktstelle(n)

	Offizielle Bezeichnung:      


	Postanschrift:      


	Stadt / Ort:      

	Postleitzahl:      
	Land:      

	Kontaktstelle(n):      
Bearbeiter:      

	Telefon:      

	E-Mail (falls zutreffend):      

	Fax:       

	Internet-Adresse(n) (falls zutreffend):      
Hauptadresse des Auftraggebers (URL):      

     
Adresse des Beschafferprofils (URL)*:       

     



I.2)
art des öffentlichen auftraggebers und haupttätigkeit(en) (im Falle eines öffentlichen Auftraggebers im Sinne der Richtlinie 2004/18/EG)*
	 FORMCHECKBOX 

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche (föderale) Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen

 FORMCHECKBOX 

Agentur/Amt auf zentraler oder bundesstaatlicher             (föderaler) Ebene

 FORMCHECKBOX 

Regional- oder Lokalbehörde

 FORMCHECKBOX 

Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene

 FORMCHECKBOX 

Einrichtung des öffentlichen Rechts

 FORMCHECKBOX 

Europäische Institution/Agentur oder internationale Organisation

 FORMCHECKBOX 

Sonstiges (bitte angeben): ________________________
	 FORMCHECKBOX 

Allgemeine öffentliche Verwaltung

 FORMCHECKBOX 

Verteidigung

 FORMCHECKBOX 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

 FORMCHECKBOX 

Umwelt

 FORMCHECKBOX 

Wirtschaft und Finanzen

 FORMCHECKBOX 

Gesundheit

 FORMCHECKBOX 

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

 FORMCHECKBOX 

  Sozialwesen

 FORMCHECKBOX 

Freizeit, Kultur und Religion

 FORMCHECKBOX 

Bildung

 FORMCHECKBOX 

Sonstiges (bitte angeben): ________________________



	Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
                                                FORMCHECKBOX 
 Ja        FORMCHECKBOX 
 Nein


I.3)
haupttätigkeit(en) des auftraggebers (im Falle eines Auftraggebers im Sinne der Richtlinie 2004/17/EG - "Sektoren")
	 FORMCHECKBOX 

Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

 FORMCHECKBOX 

Strom

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

 FORMCHECKBOX 

Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen
	 FORMCHECKBOX 

Wasser

 FORMCHECKBOX 

Postdienste

 FORMCHECKBOX 

Eisenbahndienste

 FORMCHECKBOX 

Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

 FORMCHECKBOX 

Hafeneinrichtungen

 FORMCHECKBOX 

Flughafenanlagen


abschnitt ii: auftragsgegenstand

II.1)
beschreibung

	II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber


     

	II.1.2)
Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung

(Bitte nur eine Kategorie – Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung – auswählen, und zwar die, die dem Auftrags- oder Beschaffungsgegenstand am ehesten entspricht)  FORMDROPDOWN 



	a)
Bauleistung                                 FORMCHECKBOX 

	b)
Lieferung
                         FORMCHECKBOX 

	c)
Dienstleistung                              FORMCHECKBOX 


	Ausführung
                                       FORMCHECKBOX 

Planung und Ausführung
                         FORMCHECKBOX 

Erbringung einer Bauleistung,
           FORMCHECKBOX 

gleichgültig mit welchen Mitteln, gemäß

den vom Auftraggeber genannten Erfordernissen 


	Kauf

                                 FORMCHECKBOX 

Leasing    
                                       FORMCHECKBOX 

Miete 
    
                                       FORMCHECKBOX 

Mietkauf
                                       FORMCHECKBOX 

eine Kombination davon 
                         FORMCHECKBOX 

	Dienstleistungskategorie:
          Nr.     

	
	
	

	Hauptausführungsort, Hauptlieferort, Hauptort der Dienstleistung

NUTS-Code                                             



	II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung (falls zutreffend)

Abschluss einer Rahmenvereinbarung
 FORMCHECKBOX 

Aufträge auf der Grundlage eines dynamischen Beschaffungssystems (DBS)*
 FORMCHECKBOX 



	II.1.4)
Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens




	II.1.5)
CPV-Klassifizierung (Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge)



	
	Hauptteil


	Zusatzteil (falls zutreffend)

	Hauptgegenstand
	      .        .        .        -    

	             -                           -  

	Ergänzende

Gegenstände
	      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    
      .        .        .        -    

	             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  
             -                           -  

	II.1.6)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA)
                                                              FORMCHECKBOX 
  Ja    FORMCHECKBOX 
  Nein




II.2)
endgültiger gesamtwert der vergebenen aufträge
	II.2.1) Endgültiger Gesamtwert der vergebenen Aufträge (in Zahlen)

(Bitte nur den endgültigen Gesamtauftragswert, einschließlich aller Aufträge, Lose und Optionen, angeben; Angaben zu einzelnen Aufträgen machen Sie bitte in Abschnitt V: Auftragsvergabe)
	ohne MwSt.
	einschließlich

MwSt.
	MwSt.

Satz (%)

	Wert:                              ,      


Währung: ......................

oder 

niedrigstes Angebot                              ,       

und höchstes Angebot                              ,      ,

das berücksichtigt wurde




Währung: ......................
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
        bei

 FORMCHECKBOX 
        bei

	    ,   
    ,   


abschnitt iv: verfahren

IV.1)
verfahrensart

	IV.1.1) Verfahrensart



	Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb (ohne Veröffentlichung einer Bekanntmachung)

Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung der Vergabebekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union (für die Fälle, die unter den Buchstaben l und m in Anlage D aufgeführt sind)

Begründung für die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Vergabebekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union: bitte Anlage D vollständig ausfüllen
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



IV.2)
zuschlagskriterien

	IV.2.1) Zuschlagskriterien (bitte Zutreffendes ankreuzen)



	Niedrigster Preis
 FORMCHECKBOX 

oder

wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug auf folgende Kriterien:
 FORMCHECKBOX 



	Kriterien

1.



2.



3.



4.



5.




	Gewichtung



	Kriterien

6.


7.


8.


9.


10.

	Gewichtung




	IV.2.2) Es wurde eine elektronische Auktion durchgeführt*
                                                                       FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein




IV.3)
verwaltungsinformationen

	IV.3.1) Aktenzeichen beim Auftraggeber (falls zutreffend)



	IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags
                                                                                  FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja (bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen):

Regelmäßige, nicht verbindliche Bekanntmachung    FORMCHECKBOX 
               
Bekanntmachung über ein Prüfungssystem    FORMCHECKBOX 

Vorinformation*   FORMCHECKBOX 
               
Bekanntmachung über ein Beschafferprofil*   FORMCHECKBOX 

Bekanntmachungsnummer im ABl.:             /S         -                       vom         /       /               (TT/MM/JJJJ)

Auftragsbekanntmachung   FORMCHECKBOX 
               
Vereinfachte Bekanntmachung (DBS)*   FORMCHECKBOX 

Bekanntmachungsnummer im ABl.:             /S         -                       vom         /       /               (TT/MM/JJJJ)

Sonstige frühere Veröffentlichungen   FORMCHECKBOX 

Bekanntmachungsnummer im ABl.:             /S         -                       vom         /       /               (TT/MM/JJJJ)




abschnitt v: auftragsvergabe

auftrags-nr.:                 los-nr.:                 bezeichnung:   


	V.1)
tag der auftragsvergabe:        /       /               (TT/MM/JJJJ)



	V.2)
zahl der eingegangenen angebote:                              



	V.3)
name und anschrift des wirtschaftsteilnehmers, an den der auftrag vergeben wurde



	Offizielle Bezeichnung:      


	Postanschrift:      


	Stadt / Ort:      

	Postleitzahl:      
	Land:      

	E-Mail (falls zutreffend):      

	Telefon:      

	Internet-Adresse (URL) (falls zutreffend):       

	Fax:       


	V.4)
angaben zum auftragswert (in Zahlen)

	
	ohne MwSt.


	einschließlich MwSt.
	MwSt.-

Satz (%)

	Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert (falls zutreffend)

Wert:                              ,      


Währung: ......................


	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
        bei
	    ,   

	Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert:                              ,      


Währung: ......................

oder 

niedrigstes Angebot                              ,       und

höchstes Angebot                              ,      ,

das berücksichtigt wurde




Währung: ......................
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
        bei

 FORMCHECKBOX 
        bei
	    ,   
    ,   

	Bei jährlichem oder monatlichem Wert bitte 

Anzahl Jahre          ODER Monate          angeben



	V.5) es können unteraufträge/subaufträge vergeben werden (falls zutreffend)                                         FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein

Wenn ja, bitte geben Sie den Wert oder Anteil des Auftrags an, der an Dritte vergeben werden dürfte (in Zahlen):

Wert ohne MwSt.:                              ,          Währung: ……………..         Anteil:      ,     (%)
unbekannt   FORMCHECKBOX 



	Kurze Beschreibung des Wertes/Anteils des Auftrags, der an Subunternehmer vergeben werden kann (falls bekannt)




-------------------------------------------- (Verwenden Sie diesen Vordruck in beliebiger Anzahl) ------------------------------------

abschnitt VI: Zusätzliche informationen
	VI.1) auftrag in verbindung mit einem vorhaben und/oder programm, das
                                          FORMCHECKBOX 
  Ja          FORMCHECKBOX 
  Nein
aus gemeinschaftsmitteln finanziert wird

Wenn ja, geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programme es sich handelt:



	VI.2) sonstige informationen (falls zutreffend)



	VI.3) nachprüfungsverfahren/rechtsbehelfsverfahren



	VI.3.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren (falls zutreffend)



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	VI.3.2) Einlegung von Rechtsbehelfen (bitte Abschnitt VI.3.2 oder ggf. Abschnitt VI.3.3 ausfüllen)

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 



	VI.3.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind



	Offizielle Bezeichnung:

 

	Postanschrift: 



	Stadt / Ort: 


	Postleitzahl: 
	Land: 

	E-Mail: 


	Telefon: 

	Internet-Adresse (URL): 


	Fax:

	VI.4) tag der absendung dieser bekanntmachung:       /       /               (TT/MM/JJJJ)




anlage c

dienstleistungskategorien in abschnitt ii: auftragsgegenstand

	Kategorie Nr.(
)
	Bezeichnung

	1
	Instandhaltung und Reparatur

	2
	Landverkehr(
), einschl. Geldtransport und Kurierdienste, ohne Postverkehr

	3
	Fracht- und Personenbeförderung im Flugverkehr, ohne Postverkehr

	4
	Postbeförderung im Landverkehr(
)  sowie Luftpostbeförderung

	5
	Fernmeldewesen

	6
	Finanzielle Dienstleistungen:

(a) Versicherungsdienstleistungen
(b) Bankdienstleistungen und Wertpapiergeschäfte(
)

	7
	Datenverarbeitung und verbundene Tätigkeiten

	8
	Forschung und Entwicklung(
)

	9
	Buchführung, -haltung und -prüfung

	10
	Markt- und Meinungsforschung

	11
	Unternehmensberatung(
) und verbundene Tätigkeiten

	12
	Architektur, technische Beratung und Planung, integrierte technische Leistungen, Stadt- und Landschaftsplanung, zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung, technische Versuche und Analysen 

	13
	Werbung

	14
	Gebäudereinigung und Hausverwaltung

	15
	Verlegen und Drucken gegen Vergütung oder auf vertraglicher Grundlage

	16
	Abfall- und Abwasserbeseitigung, sanitäre und ähnliche Dienstleistungen

	Kategorie Nr.(
)
	Bezeichnung

	17
	Gaststätten und Beherbergungsgewerbe

	18
	Eisenbahnen

	19
	Schifffahrt

	20
	Neben- und Hilfstätigkeiten des Verkehrs

	21 
	Rechtsberatung

	22
	Arbeits- und Arbeitskräftevermittlung(
)

	23
	Auskunfts- und Schutzdienste, ohne Geldtransport

	24  
	Unterrichtswesen und Berufsausbildung

	25
	Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen

	26
	Erholung, Kultur und Sport(
)

	27  
	Sonstige Dienstleistungen


ANLAGE D

begründung für die auftragsvergabe ohne vorherige veröffentlichung einer vergabebekanntmachung im amtsblatt der europäischen union
	Bitte begründen Sie hier die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Vergabebekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. Diese Begründung muss den einschlägigen Artikeln der Richtlinie 2004/17/EG entsprechen. (Bitte kreuzen Sie das/die jeweilige(n) Kästchen an und bringen Sie die nachfolgend genannten zusätzlichen Informationen bei.)


	Begründung der Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung einer Vergabebekannt​machung im Amtsblatt der Europäischen Union im Sinne der Richtlinie 2004/17/EG

a)
Keine oder keine geeigneten Angebote nach einem:


-
offenen Verfahren,


-
nicht offenen Verfahren,


-
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb.

b)
Der Auftrag dient gemäß den in der jeweiligen Richtlinie genannten Bedingungen ausschließlich Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder Entwicklungszwecken (bei der Richtlinie 2004/18/EG nur für Lieferaufträge*).

c)
Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können nur von einem bestimmten Bieter bzw. Submittenten ausgeführt werden, und zwar aus

-
technischen Gründen,

-
künstlerischen Gründen,

-
aufgrund des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten.

d)
Es liegt eine zwingende Dringlichkeit im Zusammenhang mit Ereignissen vor, die der öffentliche Auftraggeber nicht voraussehen konnte und die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen.

e)
Es handelt sich um zusätzliche Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen, deren Beschaffung den strengen Vorschriften der jeweiligen Richtlinie genügt.

f)
Es handelt sich um neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung gleichartiger Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der jeweiligen Richtlinie vergeben werden.

g)
Es handelt sich um einen Dienstleistungsauftrag, der an den Gewinner oder einen der Gewinner eines Wettbewerbs vergeben wird.

h)
Es handelt sich um die Lieferung von Waren, die an einer Warenbörse notiert und gekauft werden.

i)
Die Waren werden zu besonders vorteilhaften Bedingungen erworben:

· bei Lieferanten, die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellen,

· bei Insolvenz-/Konkursverwaltern oder Liquidatoren im Rahmen eines Insolvenz-/Konkurs-, Vergleichs- oder Ausgleichsverfahrens oder eines gleichartigen Verfahrens.

j)
Alle Angebote, die im Anschluss an ein offenes Verfahren, ein nicht offenes Verfahren (oder einen wettbewerblichen Dialog*) abgegeben wurden, waren nicht ordnungsgemäß oder unannehmbar. (Es wurden lediglich die Bieter bzw. Submittenten an den Verhandlungen beteiligt, die die qualitativen Eignungskriterien erfüllten*.)

k)
Es handelt sich um Aufträge, die auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung gemäß der jeweiligen Richtlinie vergeben werden.


	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 




	Sonstige Begründung der Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Vergabebekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
l)
Der Auftrag betrifft Dienstleistungen, die Gegenstand von Anhang XVII B der Richtlinie 2004/17/EG und Anlage 2 Buchstabe B zum Gesetz sind.

m)
Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie.


	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



	Erläutern Sie bitte zusätzlich zu dem/den angekreuzten Kästchen klar und ausführlich, warum die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Vergabebekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union rechtmäßig ist. Dabei sind die einschlägigen Fakten und gegebenenfalls die rechtlichen Schlussfolgerungen im Sinne der Artikel der jeweiligen Richtlinie anzuführen (max. 500 Wörter).

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________


1	Dienstleistungskategorien im Sinne von Artikel 31 und Anhang XVII A der Richtlinie 2004/17/EG und Anlage 2 Buchstabe A zum Gesetz.


2	Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18.


3	Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18.


4	Ohne Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Ankauf, Verkauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstru�-	menten sowie Zentralbankdiensten. 


	Ausgenommen sind ferner Dienstleistungen zum Erwerb oder zur Anmietung – ganz gleich nach welchen Finanzmodalitäten – von Grundstücken, 	bestehenden Gebäuden oder anderem unbeweglichem Eigentum oder betreffend Rechte daran; Finanzdienstleistungen, die bei dem Vertrag über den 	Erwerb oder die Anmietung mit ihm gleichlaufend, ihm vorangehend oder im Anschluss an ihn gleich in welcher Form erbracht werden, fallen jedoch 	unter diese Richtlinie.


5	Ohne Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als diejenigen, deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum des 	öffentlichen Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den 	Auftraggeber vergütet wird. 


6	Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen.


7	Dienstleistungskategorien im Sinne von Artikel 32 und Anhang XVII B der Richtlinie 2004/17/EG und Anlage 2 Buchstabe B zum Gesetz.


8	Mit Ausnahme von Arbeitsverträgen.


9	Mit Ausnahme von Aufträgen über Kauf, Entwicklung, Produktion und Koproduktion von Programmen durch Rundfunk- oder Fernsehanstalten 	sowie die Ausstrahlung von Sendungen*.





1	Dienstleistungskategorien im Sinne von Artikel 31 und Anhang XVII A der Richtlinie 2004/17/EG und Anlage 2 Buchstabe A zum Gesetz.


2	Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18.


3	Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18.


4	Ohne Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Ankauf, Verkauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstru�menten 	sowie Zentralbankdiensten.


	Ausgenommen sind ferner Dienstleistungen zum Erwerb oder zur Anmietung – ganz gleich nach welchen Finanzmodalitäten – von Grundstücken, 	bestehenden Gebäuden oder anderem unbeweglichem Eigentum oder betreffend Rechte daran; Finanzdienstleistungen, die bei dem Vertrag über den 	Erwerb oder die Anmietung mit ihm gleichlaufend, ihm vorangehend oder im Anschluss an ihn gleich in welcher Form erbracht werden, fallen jedoch 	unter diese Richtlinie.


5	Ohne Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als diejenigen, deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum des 	öffentlichen Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den 	Auftraggeber vergütet wird. 


6	Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen.


7	Dienstleistungskategorien im Sinne von Artikel 32 und Anhang XVII B der Richtlinie 2004/17/EG und Anlage 2 Buchstabe B zum Gesetz.


8		Mit Ausnahme von Arbeitsverträgen.


9		Mit Ausnahme von Aufträgen über Kauf, Entwicklung, Produktion und Koproduktion von Programmen durch Rundfunk- oder Fernsehanstalten sowie 	die Ausstrahlung von Sendungen*.





